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1 Einführung der Doppik 
 

Durch das Ministerium des Innern wurde auf der Innenministerkonferenz am 21. November 
2003 die Reform des Gemeindehaushaltsrechts und damit die Umstellung des Kommunalen 
Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik im Land Brandenburg 
beschlossen.  
 

Mit der Einführung der Doppik wird eine ressourcenverbrauchsorientierte Haushaltsführung 
angestrebt. Die Haushaltsführung soll nicht mehr anhand der einfachen Zahlungsvorgänge 
und Geldmengen gesteuert werden. Vielmehr soll sich über die Ziele und die notwendigen 
Aufgaben der Stadt ein Bild gemacht werden, um entsprechend nicht notwendige und res-
sourcenaufwendige Tätigkeiten einzustellen. 
 

Im Vordergrund steht dabei die Schaffung einer haushaltsrechtlichen Grundlage zur Erhöhung 
der Effizienz und Transparenz der Verwaltung durch Gewährleistung einer ressourcenver-
brauchsorientierten Betrachtungsweise des Haushaltes, die Schaffung einer betriebswirt-
schaftlichen Erfolgs- und Vermögensrechnung und die Entwicklung einer aussagekräftigen 
Kosten- und Leistungsrechnung. 
 
Die Eröffnungsbilanz der Stadt Cottbus wurde in der Stadtverordnetenversammlung  am 
28.03. 2012 beschlossen. Auch die doppische  Buchhaltung funktioniert in der Stadt Cottbus 
nahezu problemlos. Nicht unerheblichen Anteil daran hat die Schaffung einer zentralen Ge-
schäftsbuchhaltung.   
 

1.1  Bestandteile des neuen kommunalen Haushaltes 
 

Bei der Doppik handelt es sich um ein für Kommunen völlig neues Rechnungswesen, welches 
weder mit dem kameralen noch mit dem kaufmännischen Rechnungswesen 1 : 1 verglichen 
werden kann. Im kameralen Rechnungswesen wurden lediglich die Einzahlungen und Auszah-
lungen erfasst. In der Doppik stellen die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan die zent-
ralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. Betrachtet werden somit 
die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals. So wird der vollständige Werteverzehr 
durch Abschreibungen offengelegt und berücksichtigt. Es soll erreicht werden, dass der ge-
samte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode ge-
deckt wird, um nachfolgende Generationen nicht über Gebühr zu belasten. Die kamerale Er-
fassung von Ausgaben und Einnahmen reicht nicht aus, um eine vollständige Darstellung von 
Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen zu erreichen. Mit der Abbildung der Auf-
wendungen und Erträge und dem tatsächlichen Werteverzehr über Abschreibungen soll den 
Gemeinden erstmals die Erfassung des Ressourcenverbrauches bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben möglich gemacht werden. Das NKF stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirt-
schaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die dem kaufmännischen Rechnungs-
wesen weitestgehend entsprechen: 

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung  
- Finanzplan und Finanzrechnung   
- Kommunale Bilanz     

 

Alle drei Komponenten wirken zusammen. Während in der Bilanz lediglich die Bestände der 
Stadt an Vermögen und Schulden offengelegt werden, wirken der Ergebnis- und der Finanz-
plan direkt auf die Bilanz. Der Ergebnisplan wird durch nicht zahlungswirksame Größen sowie 
das außerordentliche Ergebnis beeinflusst.  
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Der Ergebnis- und der Finanzplan sind in den Positionen gleich, in denen Aufwendungen und 
Erträge die Liquidität belasten und keine Schaffung von Vermögen darstellen. Im Ergebnisplan 
werden weiterhin sämtliche Wertveränderungen der Bilanz aus Zuführung und Inanspruch-
nahme von Rückstellungen, Rücklagen und Sonderposten sowie aus Zu- und Abschreibung 
dargestellt. Das sind Änderungen in Bilanzpositionen, welche direkt auf die Gewinn- und Ver-
lustrechnung der Stadt wirken. Diese werden im Finanzplan nicht berücksichtigt, da sie nicht 
kassenwirksam sind. Im Finanzplan werden sämtliche zahlungswirksamen Vorgänge erfasst, 
auch die Vorgänge, in denen Vermögen geschaffen wird  sowie Tilgungen, die einen reinen 
Tausch zwischen zwei Bilanzpositionen darstellen und immer eine Mehrung/Minderung des 
Geldvermögens bedeuten. Im Finanzplan werden somit alle Vorgänge erfasst, welche die Li-
quidität verändern. Bei einem Verkauf eines Grundstückes werden die Aufwendungen für die 
Ausbuchung des Anlagegutes im Ergebnisplan mit berücksichtigt, während im Finanzplan nur 
der Kapitalfluss Berücksichtigung findet. So kann es sein, dass der Verkauf eines Grundstückes 
durchaus ein negatives Ergebnis zur Folge haben kann, wenn der Aufwand für die Ausbuchung 
größer ist als der erzielte Kaufpreis. Im Finanzplan stellt sich im Gegenzug das Geschäft positiv 
dar, da Finanzmittel an die Stadt zurückfließen und diese die Kreditinanspruchnahme des Kas-
senkredites reduzieren und eine zusätzliche Zinsentlastung bedeuten. Es gibt also Wechsel-
wirkungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan, welche unterschiedlich betrachtet werden 
müssen. Beide Pläne wirken als Zeitraumrechnung, also vom 01.01 bis 31.12., auf die Bilanz. 
Diese stellt diese Vorgänge dann gesammelt zu einem Stichtag als Bestand übersichtlich dar. 
 

Die nachfolgende Darstellung soll die Zusammenhänge verdeutlichen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilanz 
(Stichtag) Aktiva Passiva 

Anlagevermögen 

Umlaufvermögen 

Eigenkapital 

Sonderposten 

Rückstellungen 

Verbindlichkeiten 

Rechnungsabgrenzung 

Bilanzsumme Bilanzsumme 

Fehlbetrag/Gewinn 

Rechnungsabgrenzung 

Liquide Mittel 

Ergebnisplan 
(Zeitraum) 

Finanzplan 
(Zeitraum) 

 ordentliche Aufwendungen/Erträge 
zahlungswirksam 

nicht zahlungswirksam 

außerordentl. Aufwendungen/Erträge 
zahlungswirksame 

(Gutachter/Maklerkosten) 
nicht zahlungswirksame 

Saldo aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 

Investitionstätigkeit 

Finanzierungstätigkeit 
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1.1.1 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung 
 

Kern des NKF-Haushaltes ist der Ergebnisplan. Er weist die geplanten Aufwendungen und Er-
träge aus. Als Ergebnisplanung ist er an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung an-
gelehnt. Die Planung beinhaltet Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusam-
mengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis. Dem liegt 
die Überlegung zugrunde, dass Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der gewöhnlichen 
Verwaltungstätigkeit anfallen, auch nur mit regelmäßig wiederkehrenden Erträgen gedeckt 
werden sollen. Verkäufe und Käufe von Anlagevermögen sind hingegen keine gewöhnlichen 
Geschäftsvorfälle und werden somit außerordentlich betrachtet. Kern des NKF-Haushaltes ist 
der Ergebnisplan.  Aufwendungen und Erträge werden darüber hinaus grundsätzlich in der 
Periode gebucht, in der sie verursacht wurden. Dadurch wird die Ergebnisermittlung verursa-
chungsgerecht auf das Haushaltsjahr begrenzt. 
 

Der Ergebnisplan gliedert sich laut Kontenrahmen wie folgt: 
Ertrags- und Aufwandsarten Kontengruppe/Bezeichnung 

1 
   Steuern und ähnliche  
   Abgaben 

40 
Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer); Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern 
(Einkommenssteuer); sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.); 
Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich, Schullastenausgleich 

2 
+ Zuwendungen und 
   allgemeine Umlagen 

41 
Zuweisungen: u.a. Schlüsselzuweisungen, nach AG SGB XII, Sonderbedarfs-
Bundesergänzungs-zuweisungen (SGBII) Wohngeldeinsparungen des Landes, für ÖPNV, Kita, 
Arbeitsförderung 

3 + Sonstige Transfererträge 42 
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen; Schuldendienst-
hilfen; andere sonstige Transfererträge 

4 
+ Öffentlich-rechtliche  
   Leistungsentgelte 

43 

Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. u.a. Straßenverkehr-
sondernutzungsgebühr, Rettungsdienstgebühr, Abfallgebühr, Wassergebühr, Abwasserge-
bühr (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-, Investitions-
zuschüssen) 

5 
+ Privatrechtliche  
   Leistungsentgelte 

44 
Mieten und Pachten; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten; sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

6 
+ Kostenerstattungen  
   und Kostenumlagen 

44(8) 
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (z.B. Erstattungen von Bund, Land) u.a. für 
Soziales, Feuerwehreinsatz und Wahlen; Erstattung von Gemeinden für Schulen, Kita, 
Wohnheime; 

7 
+ Sonstige ordentliche  
   Erträge 

45 

Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Erträge aus Vermögensveräußerung, die 
dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; weitere sonstige ordentliche Erträge; Erträge 
aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten; nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 
(z.B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen); andere sonstige ordentliche Erträge u.a. 
Bußgelder, Säumniszuschläge 

8 + Aktivierte Eigenleistungen 47(1) 

Hier werden Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen und Maschinen gebucht, die nicht 
für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommu-
ne bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln, bei immateriellen 
Vermögensgegenständen ist eine Aktivierung nicht zulässig. 

9 +/- Bestandsveränderungen 47(2) 

Als Bestandserhöhung sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Be-
standsveränderungen ergeben sich sowohl aus mengen- als auch aus Wertänderungen. Die 
Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze zu 
Beginn und Ende der jeweiligen Betrachtungsperiode. 

10 
= Erträge aus lfd. 
   Verwaltungstätigkeit 

 Summe Kontengruppen 40 - 47, ausgenommen Kontengruppe 46 

11 - Personalaufwendungen 50 

Dienstaufwendungen; Beiträge zu Versorgungskassen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; Zuführungen zu und Inan-
spruchnahme von Pensionsrückstellungen/ Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Rückstel-
lungen für Altersteilzeitverpflichtungen/ nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstun-
den/Gleitzeitüberhänge; Honorare 

12 
- Versorgungs- 
   aufwendungen 

51 

Versorgungsaufwendungen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherungen; Beihilfen, 
Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger; Zuführungen zu und Inanspruchnah-
me von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, Rückstel-
lungen für Altersteilzeitverpflichtungen 

13 
- Aufwendungen für Sach-  
   und Dienstleistungen 

52 

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens; Mieten 
und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahr-
zeugen; besondere Aufwendungen für Beschäftigte; besondere Verwaltungs- und Betriebs-
aufwendungen; Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und sonstigen Dienstleistungen 
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Ertrags- und Aufwandsarten Kontengruppe/Bezeichnung 

14 - Abschreibungen 57 
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagen, auf Finanzanlagen, 
auf das Umlaufvermögen (z.B. Pauschalwertberichtigung von Forderungen); außerplanmäßi-
ge Abschreibungen 

15 - Transferaufwendungen 53 
Zuweisungen / Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schuldendiensthilfen; Sozialtransferaufwendun-
gen; Steuerbeteiligungen; allgemeine Zuweisungen;  allgemeine Umlagen;  
sonstige Transferaufwendungen; Kreisumlage 

16 
- Sonstige ordentliche  
   Aufwendungen 

54 

sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Aufwendungen für die Inanspruchnah-
me von Rechten und Diensten; Geschäftsaufwendungen; Steuern, Versicherungen, Scha-
densfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Aufga-
benbezogene Leistungsbeteiligungen; Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die 
dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z.B. Bußgelder, 
Säumniszuschläge); weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z.B. 
Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen); u.a. Kosten der Unterkunft (SGB II) 

17 
= Aufwendungen aus lfd. 
   Verwaltungstätigkeit 

 Summe Kontengruppe 50 - 54 und 57 

18 
= Ergebnis der lfd. 
   Verwaltungstätigkeit    
   (= 10. - 17.) 

 Summe ordentliche Erträge - Summe ordentliche Aufwendungen 

19 
+ Zinsen und sonstige  
   Finanzerträge 

46 
Zinserträge; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen,  
sonstige Finanzerträge 

20 
- Zinsen und sonstige  
   Finanzaufwendungen 

55 
Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z.B. Kreditbeschaffungskosten, Verzin-
sung von Steuernachforderungen) 

21 
= Finanzergebnis  
   (= Zeilen 19 und 20) 

 Summe Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55 

22 
= Ordentliches  
   Jahresergebnis  
   (= 18. + 21.) 

 Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit - Summe Finanzergebnis 

23 
+ Außerordentliche  
   Erträge 

49 
Hier werden Erträge abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, 
selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind sowie die Vermögensveräußerun-
gen 

24 
- Außerordentliche  
   Aufwendungen 

59 
Hier werden Aufwendungen abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar 
sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind, z.B. Aufwendungen für 
Naturkatastrophen 

25 
= Außerordentliches  
   Jahresergebnis  
   (= Zeilen 23 und 24) 

 Summe Kontengruppe 49 + 59 

26 
= Gesamtüberschuss /  
   Gesamtfehlbetrag  
   (= 22. + 25.) 

 Summe ordentlichen Ergebnis - Summe außerordentlichen Ergebnis 

 

Maßgeblich beeinflusst wird der Ergebnisplan durch nicht zahlungswirksame Positionen, z. B. 

 Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, 

 Aufwendungen aus Abschreibung von materiellem und immateriellem Vermögen/ 
Forderungen, 

 Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferück-
stellungen für Beschäftigte, 

 Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflich-
tungen, 

 Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Ur-
laub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge, 

 Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Prozesskostenrückstellungen, 

 Zuführungen zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen, 

 Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rechnungsabgrenzungsposten aus Fried-
hofsgebühren, 

 Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Transferauf-
wendungen an Dritte mit einer Zweckbindungsfrist, 

 Ausbuchung/Einbuchung von Grundstücksrestwerten bei Verkauf oder Tausch von 
Grundstücken. 
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1.1.2 Finanzplan/Finanzrechnung 
 

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und 
geben einen Überblick über die Zahlungsströme und damit über die Liquidität der Kommune. 
Er weist außerdem die Finanzierungsquellen aus und stellt die Veränderung des Zahlungsmit-
telbestandes dar. Es werden alle Einzahlungen und Auszahlungen - nach Arten gegliedert - 
abgebildet. Es erfolgt eine Aufteilung in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Inves-
titions- und Finanzierungstätigkeit. Dabei ist der Bereich der Investitionstätigkeit sehr stark 
untergliedert. In der Finanzierungstätigkeit ist die Inanspruchnahme von Liquidität aus Kas-
senkrediten nicht zu ersehen, diese ergibt sich als Veränderung des Bestandes an Finanzmit-
teln. 
 

Der Finanzplan gliedert sich laut Kontenrahmen wie folgt: 
Einzahlungs- und Auszah-

lungsarten 
Kontengruppe / Bezeichnung 

1 
   Steuern und ähnliche  
   Abgaben 

60 
Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer); Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern 
(Einkommenssteuer); sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.); 
Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich, Schullastenausgleich 

2 
+ Zuwendungen und 
   allgemeine Umlagen 

61 
Zuweisungen: u.a. Schlüsselzuweisungen, nach AG SGB XII, Sonderbedarfs-
Bundesergänzungs-zuweisungen (SGBII) Wohngeldeinsparungen des Landes, für ÖPNV, Kita, 
Arbeitsförderung 

3 
+ Sonstige  
   Transfereinzahlungen 

62 
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen; Schuldendienst-
hilfen; andere sonstige Transfereinzahlungen 

4 
+ Öffentlich-rechtliche  
   Leistungsentgelte 

63 
Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. u.a. Straßenverkehr-
sondernutzungsgebühr, Rettungsdienstgebühr, Abfallgebühr, Wassergebühr, Abwasserge-
bühr  

5 
+ Privatrechtliche  
   Leistungsentgelte 

64 
Mieten und Pachten; Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten; sonstige privatrechtliche 
Leistungsentgelte 

6 
+ Kostenerstattungen  
   und Kostenumlagen 

64(8) 
Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Bund, Land) 
u.a. für Soziales, Feuerwehreinsatz und Wahlen; Erstattung von Gemeinden für Schulen, 
Kita, Wohnheime; 

7 
+ Sonstige Einzahlungen  
   aus laufender 
   Verwaltungstätigkeit 

65 
Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Einzahlungen aus Vermögensveräußerung, 
die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; weitere sonstige ordentliche Einzahlungen; 
andere sonstige ordentliche Einzahlungen u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge 

8 
+ Zinsen und sonstige  
   Finanzeinzahlungen 

66 
Zinseinzahlungen; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen,  
sonstige Finanzeinzahlungen 

9 
= Einzahlungen aus 
   lfd. Verwaltungstätigkeit 

 Summe Kontengruppen 60 - 66 

10 - Personalauszahlungen 70 
Dienstauszahlungen; Beiträge zu Versorgungskassen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; Honorare 

11 - Versorgungsauszahlungen 71 
Versorgungsauszahlungen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherungen; Beihilfen, Unter-
stützungsleistungen für Versorgungsempfänger 

12 
- Auszahlungen für Sach-  
   und Dienstleistungen 

72 

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens; Mieten 
und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahr-
zeugen; besondere Auszahlungen für Beschäftigte; besondere Verwaltungs- und Be-
triebsauszahlungen; Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und sonstigen Dienstleis-
tungen 

13 - Transferauszahlungen 73 
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schuldendiensthilfen; Sozialtransferauszahlun-
gen; Steuerbeteiligungen; allgemeine Zuweisungen; 
 allgemeine Umlagen; sonstige Transferauszahlungen; Kreisumlage 

14 
- Zinsen und sonstige  
   Finanzauszahlungen 

74 
75 

sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen; Auszahlungen für die Inanspruchnahme 
von Rechten und Diensten; Geschäftsauszahlungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; 
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Aufgabenbezoge-
ne Leistungsbeteiligungen; Auszahlungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentli-
chen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z.B. Bußgelder, Säumniszuschlä-
ge); weitere sonstige Aufzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, 
Fraktionszuweisungen); u.a. Kosten der Unterkunft (SGB II) Zinsaufwendungen; sonstige 
Finanzaufwendungen (z.B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachforderun-
gen) 

15 
= Auszahlungen aus  
   lfd. Verwaltungstätigkeit 

 Summe Kontengruppe 70 - 75 
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Einzahlungs- und Auszah-
lungsarten 

Kontengruppe / Bezeichnung 

16 

= Saldo der Einzahlungen  
   und Auszahlungen aus  
   lfd. Verwaltungstätigkeit    
   (= 9. - 15.) 

 
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Summe Auszahlungen lfd. 
Verwaltungstätigkeit 

17 
+ Einzahlungen aus  
   Investitionszuwendungen 

68(1) 
Einzahlungen aus Zuwendungen für Verwaltungsgebäude, Schulen, Altenheime, Sportstät-
ten, Abwasseranlagen, Straßen, sonstige öffentliche Einrichtungen, etc.; Einzahlungen aus 
Zuweisungen für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen  

18 
+ Einzahlungen aus  
   Beiträgen und  
   ähnlichen Entgelten 

68(8) 

Erschließungsbeiträge nach dem Bundesbaugesetz, Straßenausbaubeiträge, Anschlussbei-
träge, sonstige Beiträge und andere Abgaben für Investitionen nach den Kommunalabgaben- 
bzw. Gemeindeabgabengesetzen und auf zivilrechtlicher Grundlage; Folgekostenbeiträge zur 
Schaffung kommunaler Einrichtungen (z. B. für Kinderspielplätze) 

19 

+ Einzahlungen aus  
   der Veräußerung von 
   immateriellen  
   Vermögensgegenständen 

68(33) Einzahlungen aus dem Verkauf von Konzessionen oder Lizenzen 

20 

+ Einzahlungen aus der 
   Veräußerung von  
   Grundstücken,  
   grundstücksgleichen  
   Rechten u. Gebäuden 

68(2) 
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-
den; Erstattung von Überzahlungen bei Erwerb von Grundstücken; Nachzahlungen bei der 
Veräußerung von Grundstücken; Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken 

21 

+ Einzahlungen aus  
   der Veräußerung von 
   übrigem Sachanlage-  
   vermögen 

68(31) 
68(32) 

Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen, soweit diese nicht unter der 
Kontengruppe 68(2) und 68(4) und unter Konto 68(33) verbucht wurden 

22 
+ Einzahlungen aus  
   der Veräußerung von 
   Finanzanlagevermögen 

68(4) 
Einzahlung aus der Veräußerung von Aktien, Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapi-
talmarktpapieren, Derivaten und sonstigen Finanzanlagen 

23 
+ sonstige Einzahlungen aus  
   Investitionstätigkeit 

68(5) 
68(6) 

Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; 
Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen 

24 
= Einzahlungen aus 
   Investitionstätigkeit 

 Summe Kontengruppe 68 

25 
- Auszahlungen für  
   Baumaßnahmen 

78(5) 
Auszahlungen aus Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten, Abbruch- und Aufschlie-
ßungsosten, Hoch- und Tiefbau, Baunebenkosten  

26 

- Auszahlungen von  
   aktivierbaren  
   Zuwendungen für 
   Investitionen Dritter 

78(1) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter 

27 
- Auszahlungen für den  
   Erwerb von immateriellen  
   Vermögensgegenständen 

78(34) Auszahlungen aus dem Verkauf von Konzessionen oder Lizenzen 

28 

- Auszahlungen für den 
   Erwerb v. Grundstücken,  
   grundstücksgleichen  
   Rechten u. Gebäuden 

78(2) 
Auszahlungen aus dem Kauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäu-
den; Erstattung von Überzahlungen bei Erwerb von Grundstücken; Nachzahlungen bei der 
Veräußerung von Grundstücken; Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken 

29 
- Auszahlungen für den 
   Erwerb von übrigem  
   Sachanlagevermögen 

78(31) 
78(32) 
78(33) 

Auszahlungen aus dem Kauf von beweglichen Sachen, die mit ihren Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten als Anlagevermögen der Bilanz nachgewiesen oder wegen ihres unent-
geltlichen Erwerbs mit einem Schätz- oder sonst bestimmten Wert als Anlagevermögen 
erfasst wurden; Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, 
transportable Verkehrssicherungseinrichtungen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten bilanziert werden  

30 
- Auszahlungen für  
   den Erwerb von 
   Finanzanlagevermögen 

78(4) 
Auszahlung aus dem Erwerb von Aktien, Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapital-
marktpapieren, Derivaten und sonstigen Finanzanlagen 

31 
- sonstige Auszahlungen aus  
   Investitionstätigkeit 

78(6) Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen 

32 
= Auszahlungen aus 
   Investitionstätigkeit 

 Summe Kontengruppe 78 

33 
= Saldo aus 
   Investitionstätigkeit  
   (= 24. - 32.) 

 
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Summe der Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit 
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Einzahlungs- und Auszah-
lungsarten 

Kontengruppe / Bezeichnung 

34 
= Finanzmittelüberschuss/  
   -fehlbetrag 
   (=16. + 33.) 

 
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit + Saldo 
aus Investitionstätigkeit  

35 
+ Einzahlungen aus der  
   Aufnahme von Krediten  
   für Investitionen 

69(2)  

36 
+ sonstige Einzahlungen aus 
   der Finanzierungstätigkeit  

69(1) 
69(4) 

ohne Aufnahme von Liquiditätskrediten 

37 
= Einzahlungen aus   
   Finanzierungstätigkeit  

 Summe Kontengruppe 69(1,2,4) 

38 
- Auszahlungen für die 
   Tilgung von Krediten  
   für Investitionen 

79(2) 
Hier werden Einzahlungen abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvor-
hersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind sowie 

39 
- sonstige Auszahlungen aus 
   der Finanzierungstätigkeit 

79(1) 
79(4) 

ohne Tilgung von Liquiditätskrediten 

40 
= Auszahlungen aus   
   Finanzierungstätigkeit 

 Summe Kontengruppe 79(1,2,4) 

41 

= Saldo aus den  
   Einzahlungen aus der 
   Finanzierungstätigkeit  
   (= 37. - 40.) 

 
Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit - Summe der Auszah-
lungen aus der Finanzierungstätigkeit 

42 
+ Einzahlung aus der 
   Auflösung von 
   Liquiditätsreserven 

69(3)  

43 
- Auszahlungen an 
   Liquiditätsreserven 

79(3)  

44 

= Saldo aus der  
   Inanspruchnahme von  
   Liquiditätsreserven 
   (= 42. - 43.) 

 Summe Kontengruppe 69(3) - Kontengruppe (79(3) 

45 

= Veränderung des 
   Bestandes an 
   Finanzmitteln 
   (= 34. + 41. + 44.) 

 
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag + Saldo aus den Einzahlungen aus der Fi-
nanzierungstätigkeit + Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven 

46 

+ Voraussichtlicher 
   Bestand an Finanz- 
   mitteln zu Beginn 
   des Haushaltsjahres 

  

47 

= Voraussichtlicher 
   Bestand an Finanz- 
   mitteln am Ende 
   des Haushaltsjahres 
   (= 45. + 46.) 

 
Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln + Voraussichtlicher Bestand an 
Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 

 

1.1.3 Kommunale Bilanz 
 

In der kommunalen Bilanz erfolgt die Darstellung des Vermögens der Stadt. Hier werden alle 
Vermögenswerte, aber auch Rückstellungen, Rücklagen und Sonderposten, gegliedert nach 
Aktiva und Passiva, erfasst.  
 

Die Aktivseite stellt dabei die Mittelverwendung vom am schwersten liquidierbaren zum am 
leichtesten zu liquidierenden Vermögen, also vom Anlagevermögen zum Umlaufvermögen 
(z. B. dem Kassenbestand), dar.  Die Passivseite verdeutlicht die Mittelherkunft. Hier wird 
nach der Fälligkeit der Rückzahlung gegliedert, vom Eigenkapital zum kurzfristigen Fremdkapi-
tal. 
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1.2 Aufbau des Haushaltsplanes 
 

Entgegen dem kameralen Aufbau werden viele bekannte Anlagen durch doppische Übersich-
ten ersetzt, welche als Anhang dem Vorbericht beigefügt sind. Das Haushaltsicherungskonzept 
ist weiterhin Bestandteil. Der Gesamtplan besteht nun aus Ergebnis- und Finanzplan und glie-
dert sich dann auf Produktebene in die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf. Der Teilfinanz-
plan stellt die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen sowie deren Finan-
zierung dar. 
 
 

Die Teilpläne werden in Zeitreihen dargestellt: 
 

▪ Ergebnis des Vorvorjahres (vorläufig, noch kein Jahresabschluss vorliegend) 
▪ Planwert des Vorjahres 
▪ Ansatz des Plan-Haushaltsjahres 
▪ Planung . Haushaltsjahr + 1 
▪ Planung . Haushaltsjahr + 2 
▪ Planung . Haushaltsjahr + 3 
 
 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse der Vorvorjahre nicht 
endgültig sind und noch viele Umbuchungen im Rahmen der noch durchzuführenden Jahres-
abschlüsse vorgenommen werden müssen.  
 

Der neue Haushalt ist produktorientiert und enthält produktorientierte Teilergebnis- und Teil-
finanzpläne. Maßgabe ist hier, eine bessere Übersicht der durch die Stadt erbrachten Leistun-
gen zu erhalten (Output-Orientierung). Dies soll die Zieldiskussion auf Stadtverordneten- und 
Verwaltungsebene verbessern und nicht mehr nur zu einer reinen Finanzmitteldiskussion  
(Input-Orientierung) führen. 
 
 

Die Produktstruktur wird in drei Ebenen gegliedert: 
 

- Produktbereich (zweistellig) 
- Produktgruppe (dreistellig) 
- Produkt  (sechsstellig) 
 
 

Die Aufstellung des Haushalts nach Produktbereichen ist vom Ministerium des Innern im Land 
Brandenburg gesetzlich vorgeschrieben.  
 

Um einen detaillierten Überblick über die Inhalte der Produktbereiche zu gewährleisten, ist 
der doppische Haushalt auf Produktebene untergliedert worden. Eine Übersicht über die Pro-
dukte ist im Teil I A enthalten.  
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2 Gesamtwirtschaftliche sowie Entwicklung der Steuereinnahmen 
 

2.1 Vorbemerkungen 
 

Um die der Einnahmen und Ausgaben der Stadt Cottbus sowie die der Ermittlung der Planzah-
len zugrunde liegenden Annahmen einschätzen zu können, wird im Vorbericht aus der Steuer-
schätzung November 2013, Tagung Arbeitskreis Steuerschätzung vom 05. bis 07. November 
2013 in Bremerhaven, zitiert. 
 

In der aktuellen Steuerschätzung erfolgt auf Basis einer mittelfristigen Konjunkturprognose 
des BMWi (Bundeswirtschaftsministerium) die Prognose der Einnahmen aus Steuern, Länder-
finanzausgleich (LFA) und Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen (Fehlbetrags-BEZ) für 
das laufende Jahr 2013 und die folgenden Jahre bis 2017. Die hier vorgestellten Ergebnisse 
basieren auf den offiziellen Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 07. Novem-
ber 2013 sowie dessen Regionalisierung für die Länder durch das Finanzministerium Baden-
Württemberg.  
 

2.2 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
 

Grundlage der Schätzung bilden die in der Herbstprojektion von der Bundesregierung erstell-
ten Eckwerte, die folgende Entwicklungen unterstellen: 
 

Internationales Umfeld 
 

Das weltwirtschaftliche Umfeld verbessert sich nach Einschätzung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) gemäß seiner Herbstprojektion im Verlauf des Projektionszeit-
raums. Die Herbstprojektion beruht auf der zentralen Annahme, dass es (insbesondere im 
Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge die Verunsicherung der 
Marktteilnehmer steigt. Der Finanzsektor bleibt stabil. 
 

Die Weltwirtschaft expandiert demnach in Anlehnung an Einschätzungen internationaler Or-
ganisationen im Jahre 2013 preisbereinigt um rd. 2,75 % etwas schwächer als im Vorjahr. Im 
Jahr 2014 wird eine leichte Beschleunigung des Weltwirtschaftswachstums auf etwa 3,5 % 
erwartet. Der Welthandel wird im Jahr 2013 voraussichtlich mit etwa 2,5 % und im kommen-
den Jahr mit etwa 4 % beschleunigt zunehmen. 
 

Es werden für den Projektionszeitraum folgende Annahmen gemacht: 

 keine Änderungen des Zins- und Wechselkursgefüges sowie der Weltmarktpreise. 
 

Technische Annahmen für Ölpreis, Wechselkurse und Zinsniveau: 

 jahresdurchschnittlicher Ölpreis der Sorte Brent im Jahr 2013 rd. 109 und 2014 etwa 
111 US-Dollar je Barrel, 

 Wechselkurs: 1,32 US-Dollar je Euro für das Jahr 2013 und 1,34 US-Dollar je Euro für 
2014, 

 Refinanzierungssatz der Europäischen Zentralbank im Projektionszeitraum: 0,5 %. 
 

Binnenwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 

Das Wachstum wird gemäß den Ausführungen des BMWi weiterhin von der Inlandsnachfrage 
getragen, da insbesondere die privaten Konsumausgaben und Wohnungsbauinvestitionen 
deutlich aufwärts gerichtet sind. Die robuste Entwicklung am Arbeitsmarkt und steigende Ein-
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kommen stimulieren zusammen mit dem günstigen Finanzierungsumfeld den privaten Kon-
sum. 
 

Es wird davon ausgegangen, dass die Zurückhaltung bei den Ausrüstungsinvestitionen sich 
allmählich auflöst, da u. a. die grundlegenden Rahmenbedingungen für Investitionen nach wie 
vor günstig sind. Im weiteren Verlauf wird ein allmähliches Anziehen der Investitionen erwar-
tet. Aufgrund der rechnerischen Vorbelastung aus dem Vorjahr sind die Ausrüstungsinvestiti-
onen im Durchschnitt dieses Jahres jedoch noch immer rückläufig. Im Jahr 2014 kommt es zu 
merklichen Zuwächsen. Auch der Wirtschaftsbau wird sich entsprechend den Investitionen in 
Ausrüstungen im Verlauf des Jahres erholen, im Durchschnitt aber rückläufig sein. 
 

Dagegen wird für den privaten Wohnungsbau auch in diesem Jahr eine deutliche Ausweitung 
erwartet (allgemein günstige Finanzierungskonditionen, niedrige Hypothekenzinsen, günstige 
Einkommens- und stabile Beschäftigungsperspektiven). Die staatlichen Bauinvestitionen wer-
den gemäß der Projektion in realer Rechnung im zweiten Halbjahr 2013 wieder zunehmen. 
 

Insgesamt werden die Bauinvestitionen im Jahr 2013 aufgrund witterungsbedingter rechneri-
scher Vorbelastung nur um +0,2 % steigen. Die im langjährigen Vergleich hohe Auslastung der 
Kapazitäten im Baugewerbe dürfte einer noch stärkeren Beschleunigung der Bauinvestitionen 
entgegenstehen. Im Jahr 2014 werden die Bauinvestitionen jahresdurchschnittlich kräftig zu-
legen. 
 

Die Verbraucherpreise werden bei leicht unterausgelasteten gesamtwirtschaftlichen Kapazitä-
ten und niedrigeren Rohölpreisen in diesem Jahr mit 1,5 % moderat zunehmen. 
 

Im Zuge der für das Jahr 2014 unterstellten verbesserten konjunkturellen Situation wird sich 
der Preisauftrieb leicht auf 1,8 % verstärken. 
 

Die Nettoexporte (Export abzüglich Import) werden in diesem Jahr leicht zurückgehen. In den 
Jahren 2013 und 2014 dürfte ihr Beitrag zum Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) 
leicht negativ sein. 
 

Ergebnisse der Projektion 
 

Für das Jahr 2013 erwartet die Bundesregierung einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) um real +0,5 %. Das im Verlauf des Jahres 2013 wieder höhere Wachstum wird auch im 
Jahr 2014 anhalten. Die Projektion liegt für 2013 damit auf dem Wert der Frühjahrsprognose 
vom Mai 2013. Für das Jahr 2014 wird gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2013 ein minimal 
höherer Anstieg um 0,1 Prozentpunkte für das Wirtschaftswachstum erwartet. 
 

Die Erwerbstätigkeit wird im Durchschnitt dieses Jahres um +235.000 Personen (+0,6 %) zu-
nehmen. Im Jahr 2014 dürfte sich die Erwerbstätigkeit um weitere 180.000 Personen (+0,4 %) 
erhöhen. Die Zahl der Arbeitnehmer steigt in diesem Jahr 2013 um +285.000 Personen und im 
Jahr 2014 um +165.000 Personen. 
 

Die Zahl der registrierten Arbeitslosen dürfte im Jahresdurchschnitt 2013 leicht zunehmen 
und auf einem Niveau von 2,9 Mio. Personen liegen. Im Jahresdurchschnitt 2014 wird die Zahl 
der registrierten Arbeitslosen voraussichtlich um 20.000 Personen zurückgehen. Durch die 
Mobilisierung von Teilen der stillen Reserve und die kräftige Zuwanderung fällt der Anstieg 
der Erwerbstätigkeit wie in den vergangenen Jahren kräftiger aus als die Veränderung der Ar-
beitslosigkeit. 
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Die Lohnentwicklung ist deutlich aufwärts gerichtet. Die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeit-
nehmer nehmen in den Jahren 2013 um +2,3 % und 2014 um +2,8 % zu (Lohnsumme +3,1 und 
+3,2 %). Die Nettolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer steigen u. a. aufgrund einer Beitrags-
satzsenkung in der gesetzlichen Rentenversicherung (im Jahr 2014 um 0,2 Prozentpunkte auf 
18,7 %) und steuerlicher Entlastungen in beiden Jahren ebenfalls merklich an (+2,2 % im Jahr 
2013 und +2,7 % im Jahr 2014). In realer Rechnung dürften die Nettolöhne und -gehälter je 
Arbeitnehmer um 0,6 % in diesem und 0,9 % im kommenden Jahr zunehmen. Die Lohnstück-
kosten erhöhen sich 2013 um +2,1 % und 2014 um +1,3 %. Die verfügbaren Einkommen der 
privaten Haushalte steigen um +2,1 % in diesem und +2,9 % im kommenden Jahr. 
 

Mittelfristige Entwicklung 
 

Die Einschätzung zum internationalen Umfeld geht von folgenden Entwicklungen aus: 
Weltwirtschaft: Die weltweite wirtschaftliche Aktivität expandiert im Jahr 2013 etwas schwä-
cher als im Vorjahr. Die Risiken bleiben hoch. Im mittelfristigen Projektionszeitraum wird das 
Weltwirtschaftswachstum mit durchschnittlich rund 4 % etwas höher ausfallen. 
Welthandelsvolumen: Es wird kurzfristig von einem verhältnismäßig schwachen Wachstum 
des Welthandels ausgegangen. Mittelfristig dürfte das Welthandelsvolumen mit etwa 5 % pro 
Jahr etwas dynamischer zunehmen. Die mittelfristigen Exportchancen der deutschen Wirt-
schaft werden als gut eingeschätzt. Gerade in überdurchschnittlich wachsenden Schwellen-
ländern ist der Bedarf an deutschen hochwertigen Exportgütern weiterhin hoch. 
Energie- und Ressourcenangebot: Für Rohöl und Rohstoffe werden im Prognosezeitraum keine 
angebotsseitigen Versorgungsengpässe unterstellt. Als erforderliche technische Annahmen 
wurden der reale Außenwert des Euro, die monetären Bedingungen sowie die Rohstoffpreise 
mit Stand Oktober 2013 zu Grunde gelegt. 
Wirtschafts- und Finanzpolitik im Euro-Raum: Es kommt zu keinen negativen Entwicklungen, in 
deren Folge die Verunsicherung der Marktteilnehmer steigt. Der Finanzsektor bleibt stabil. Die 
Wirtschaftsentwicklung verläuft dabei aber sehr heterogen. 
Wirtschafts- und Finanzpolitik in Deutschland: Die wachstumsorientierte Wirtschafts- und  
Finanzpolitik in Deutschland wird fortgesetzt.  
 

Unter den genannten Voraussetzungen bleiben die Rahmenbedingungen für mehr Wachstum 
und Beschäftigung bei Preisstabilität auf mittlere Sicht erhalten: 

 Das Produktionspotenzial wird im Projektionszeitraum (2013 bis 2018) um jahresdurch-
schnittlich 1,3 % pro Jahr wachsen. Der jährliche Anstieg liegt in ähnlicher Größenordnung 
wie die Potenzialwachstumsrate der zurückliegenden Dekade. 

 Aufgrund des demografisch bedingten Rückgangs der Erwerbsbevölkerung dürfte sich das 
Potenzialwachstum jedoch von 1,5 % in diesem Jahr auf 1,2 % zum Ende des Projektions-
zeitraums im Jahr 2018 verlangsamen. Die aktuell hohe Zuwanderung mildert die dämp-
fenden Effekte der Demografie auf das Wachstum des Potenzials. Für dieses und nächstes 
Jahr wird ein Wanderungssaldo in Höhe von rund +400.000 Personen unterstellt. 

 Der technische Fortschritt trägt etwas über die Hälfte zum Wachstum des Produktionspo-
tenzials im mittelfristigen Projektionszeitraum bei (Kapitalstock etwas mehr als 35 % und 
Arbeitsvolumen etwas mehr als ein Zehntel). Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
trägt negativ zum Wachstum des strukturellen Arbeitsvolumens bei, die Partizipationsrate 
positiv (strukturelle Arbeitslosigkeit und Arbeitszeit ebenfalls leicht positiv). 

 Das Potenzialwachstum eröffnet den Spielraum für ein deutliches Wirtschaftswachstum in 
der mittleren Frist. Von 2015 bis 2018 dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt pro Jahr um 
rund 1,4 % zunehmen. Gemäß der technischen Annahme wird im Verlauf des mittelfristi-
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gen Projektionszeitraums die negative Produktionslücke des Jahres 2014 zum Ende hin ge-
schlossen. 

 Auch auf dem Arbeitsmarkt bleiben die Aussichten in der mittleren Frist günstig – wenn-
gleich die Dynamik abnimmt. Die Zahl der Arbeitslosen wird bis zum Jahr 2018 voraussicht-
lich auf ein Niveau von rund 2,8 Mio. Personen sinken. 

 

Risikobewertung 
 

Von den Vertretern des BMWi wird die Herbstprojektion 2013 nach wie vor als ausgewogen 
eingeschätzt. Es wird aber eine Reihe von Chancen und Risiken genannt, die Einfluss auf die 
tatsächliche Entwicklung haben können. 
 

Die noch nicht ausgestandene Schuldenkrise stellt weiterhin den wesentlichen Risikofaktor für 
die deutsche Wirtschaft dar. Weitere negative Entwicklungen könnten die Verunsicherung von 
Investoren und Konsumenten erhöhen. Eine Zurückhaltung bei Investitionen und beim Kon-
sum wäre die Folge. 
 

Chancen für eine günstigere Entwicklung liegen in der Binnenwirtschaft. Eine positive Beschäf-
tigungsentwicklung, stabile Preise sowie Zukunftsvertrauen der Konsumenten und Investoren 
können sich gegenseitig verstärken und so zu einem stärkeren Wachstum der Binnenwirt-
schaft führen. 
 

Die erneute Senkung des Leitzinses der EZB vom 7. November 2013 auf 0,25 % konnte in der 
Schätzung noch nicht berücksichtigt werden. Ob damit die noch zögerliche Investitionsbereit-
schaft erhöht und das Vertrauen der Marktteilnehmer weiter gestärkt werden kann, bleibt 
abzuwarten. Allerdings birgt die expansive Geldpolitik und die damit verbundene hohe Liqui-
dität auch zusätzliche Risiken. Sie könnte die mittelfristigen Inflationsgefahren und die Anfäl-
ligkeit für Blasenbildungen auf den Vermögens-, Immobilien- und Rohstoffmärkten erhöhen. 
Zwar wurden diese von den Vertretern des BMWi aktuell noch als unkritisch bezeichnet, eine 
erneute Zinssenkung wurde dabei aber nicht vorhergesehen. 
 

2.3 Einnahmesituation der Brandenburger Kommunen 
 

Die Steuereinnahmen der Gemeinden setzen sich zusammen aus den Anteilen an den Ge-
meinschaftssteuern (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Zinsabschlagsteuer und Um-
satzsteuer) sowie den Gemeindesteuern (Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer abzgl. Umlage, 
sonstige Gemeindesteuern).  
 

Nach Vorlage der Regionalisierungsdaten zum Schätzergebnis ergeben sich für die Branden-
burger Kommunen für den gesamten Schätzzeitraum einschließlich des Jahres 2013 Mehrein-
nahmen gegenüber der vorangegangenen Schätzung. Diese Mehreinnahmen betragen im Jahr 
2013 rd. 75 Mio. €, in 2014 rd. 70 Mio. € und schwanken in den folgenden Jahren um jährlich 
rd. 80 - 90 Mio. €. 
 

Ursächlich für dieses Ergebnis sind die Entwicklungen in den einzelnen Steuerarten. Während 
die Lohnsteuer in den geschätzten Jahren weiter kontinuierlich ansteigt und somit auch der 
Anteil der Kommunen, steigt in diesem Jahr auch das Aufkommen aus den gemeindlichen 
Steuern. 
 

Insbesondere tragen die Gewerbesteuereinnahmen zu Aufkommenssteigerungen im Progno-
sezeitraum bei. Im Ergebnis bedeutet dies für die Brandenburger Kommunen jährliche Ein-
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nahmezuwächse aus Steuern von 114 Mio. € in 2013 und rd. 70 - 80 Mio. € in den Jahren bis 
2017. 
 

Die Aufteilung der einzelnen Steuereinnahmen der Brandenburger Gemeinden ist der Tabelle 
zu entnehmen. 

                 -in Mio. €- 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Lohnsteuer  562,0 598,5 638,4 678,7 720,4 

Veränderung ggü. Vorjahr ->   6,495% 6,667% 6,313% 6,144% 

Umsatzsteuer  87,1 90,3 93,0 95,7 98,5 

Veränderung ggü. Vorjahr ->   3,674% 2,990% 2,903% 2,926% 

Grundsteuer A  14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

Veränderung ggü. Vorjahr ->   0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

Grundsteuer B  242,7 245,5 248,3 251,1 253,9 

Veränderung ggü. Vorjahr ->   1,154% 1,141% 1,128% 1,115% 

Gewerbesteuer  736,6 756,3 785,8 805,4 825,0 

Veränderung ggü. Vorjahr ->   2,674% 3,901% 2,494% 2,434% 

Gewebesteuerumlage   -90,8 -94,7 -96,8 -99,5 

Veränderung ggü. Vorjahr ->   2,715% 4,295% 2,218% 2,789% 
Quelle: Regionalisierungsergebnisse FM Baden-Württemberg und Berechnungen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ 
 

Neben den Steuereinnahmen profitieren die Kommunen von den geschätzten Mehreinnah-
men des Landes Brandenburg im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA). 20 % der 
Mehreinnahmen fließen in die Verbundmasse des KFA. Abgeleitet aus den oben dargestellten 
Ergebnissen für die Landesebene Brandenburg ergeben sich für die Brandenburger Kommu-
nen damit zusätzliche Mehreinnahmen. Die Mehreinnahmen über die Verbundquote des KFA 
betragen im Jahr 2013 9,7 Mio. € und in 2014 3,8 Mio. €. Bezogen auf die mittelfristige Fi-
nanzplanung 2012 - 2016 werden mit der aktuellen Schätzung für die Jahre 2015 20,2 Mio. € 
und 2016 18,9 Mio. € Mehreinnahmen den Kommunen zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. 
 

2.4 Einnahmenprognose der Stadt Cottbus 
 

Die Erfahrung des vergangenen Jahres beweist, dass die Steigerung, die für das Land Bran-
denburg gilt, nicht voll auf Cottbus anzuwenden ist. Um dieser Tatsache Sorge zu tragen und 
somit der Lage der Stadt in einer strukturschwachen Region gerecht zu werden sowie den 
Einfluss von Hebesatzerhöhungen anderer Kommunen auf die Steuereinnahmen zu berück-
sichtigen, ist die prozentuale Steigerung in den Einnahmearten Gewerbesteuer mit 70 % an-
genommen. Die Steigerungen der Grundsteuer B resultieren ebenso aus Hebesatzerhöhungen 
anderer Kommunen. Aus der Projektionstabelle des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ ergeben 
sich somit folgende Steigerungen bzw. Berechnungsgrundlagen der für die Stadt Cottbus an-
gesetzten Einnahmen: 
 

  2014 2015 2016 2017 

Lohnsteuer –in Mio.€-  598,5 638,4 678,7 720,4 

Umsatzsteuer  90,3 93,0 95,7 98,5 

Grundsteuer A  0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

Grundsteuer B  0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

Gewerbesteuer  1,872% 2,730% 1,746% 1,704% 
 

Diese Werte bilden die Grundlage für die Entwicklungsprognose der Einnahmen der Stadt 
Cottbus in den Folgejahren. Hierfür werden die bisher prognostizierten Werte des Jahres 2013 
entsprechend mit den prozentualen Steigerungen erhöht. Für die Grundsteuer B wurden die 
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erreichten Werte per Verhältnisgleichung auf den höheren Hebesatz 2014 angepasst. Bei der 
Gewerbesteuerumlage wurden nicht die aus der Prognose ermittelten Steigerungen ange-
setzt. Es wurde vielmehr mit einem statischen Anteil von 10 % der Gewerbesteuereinnahmen 
gerechnet. Dieser wurde anhand der gesetzlichen Vorschriften aus der Summe des Bundes-
vervielfältigers, des Landesvervielfältigers und der Erhöhungszahl, dividiert durch den durch 
hundert geteilten Hebesatz ermittelt und auf volle Stellen aufgerundet. Die Einnahmen aus 
übertragenen Aufgaben werden nach den gesetzlichen Vorschriften berechnet, dies gilt eben-
so für den Familienleistungsausgleich. In den Einkunftsarten Anteil an Einkommenssteuer und 
Umsatzsteuer sowie den Familienleistungsausgleich gelten festgelegte Verteilungsschlüssel. 
Diese werden anhand der tatsächlich in Cottbus erklärten und vorhandenen Steuerkraft der 
Unternehmen und Bürger ermittelt und alle 3 Jahre angepasst. Vom Jahr 2011 zum Jahr 2012 
wurde eine Anpassung des Schlüssels nach unten vorgenommen. Von einer Korrektur in sel-
ber Höhe muss für das Jahr 2015 ausgegangen werden. Der gesetzlich neu verabschiedete 
Jugendhilfelastenausgleich wird gemäß gesetzlicher Festlegung ermittelt und auch für die 
Folgejahre berechnet. Hierbei gilt zu beachten, dass für die der Kalkulation zugrunde liegen-
den Statistiken keine Erfahrungswerte der Vergangenheit vorliegen. Für die noch fehlenden 
Einkunftsarten wird folgende Entwicklung angenommen: 

-in T€- 

  2014 2015 2016 2017 

Vergnügungssteuer (Automaten)  550,0 540,0 530,0 520,0 

Sonstige Vergnügungssteuer  35,0 35,0 35,0 35,0 

Hundesteuer  258,0 258,0 258,0 258,0 

Zweitwohnungssteuer  220,0 220,0 220,0 220,0 
 

Daraus ergeben sich folgende Werte für die Haushaltsplanung 2014 - 2017. Vorschriftsgemäß 
wurden diese bei Einnahmen auf volle Hundert abgerundet und bei Ausgaben auf volle Hun-
dert aufgerundet. Aus den bis zur Neuaufstellung gewonnenen Erfahrungswerten wurde bei 
der Gewerbesteuer ein Korrektiv von +1,2 Mio. € berücksichtigt welches sich auch in der Ge-
werbesteuerumlage wiederfindet. Die sich ergebenden Planwerte betragen: 

-in T€- 

  2014 2015 2016 2017 

Anteil Einkommenssteuer  28.226,2 28.419,1 30.213,5 31.950,4 

Anteil Umsatzsteuer  6.025,7 6.123,9 6.301,7 6.486,1 

Grundsteuer A  82,0 82,0 82,0 82,0 

Grundsteuer B  12.200,0 12.200,0 12.200,0 12.200,0 

Gewerbesteuer  37.193,0 37.581,4 36.860,2 37.351,8 

Gewebesteuerumlage  -3.759,3 -3.798,2 -3.686,1 -3.735,2 

Familienleistungsausgleich  4.194,0 4.071,9 4.194,6 4.317,3 

Jugendhilfelastenausgleich      685,7 1.367,6 1.362,7 1.358,8 

Vergnügungssteuer (Automaten)  550,0 540,0 530,0 520,0 

Sonstige Vergnügungssteuer  35,0 35,0 35,0 35,0 

Hundesteuer  258,0 258,0 258,0 258,0 

Zweitwohnungssteuer  220,0 220,0 220,0 220,0 

Übertragene Aufgaben  8.285,7 8.445,6 8.603,3 8.753,2 
 

Maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist der Grundbetrag je Einwohner. 
Dieser wird anhand von komplizierten, nicht einsehbaren Berechnungen durch das Land 
Brandenburg ermittelt und mitgeteilt. Um eine ungefähre Aussage zur Entwicklung treffen zu 
können, wird dieser Umlagebetrag unter Zugrundelegung der FAG-Masse und der angenom-
menen Einwohnerentwicklung des Landes Brandenburg für die Jahre 2015 - 2017 berechnet. 
Der Grundbetrag des Jahres 2014 wird dem durch das Land erteilten Bescheid entnommen. 
Im selben Wege erfolgt die Ermittlung des einwohnerbezogenen Betrages der Schlüsselzuwei-
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sungen für kreisfreie Städte. Bei der Ermittlung der Größe der FAG-Masse werden die Ansätze 
des aktuellen Nachtragshaushalteses des Landes Brandenburg sowie die Ansätze der Novem-
ber-Steuerschätzung angesetzt. Der Einwohnerentwicklung wurde die Bevölkerungsvoraus-
schätzung 2011 bis 2030 des Landesamtes für Bauen und Verkehr, Dezernat Raumbeobach-
tung, zugrunde gelegt. Der Zensus wurde hierbei berücksichtigt. Da die Berechnung des 
Grundbetrages nicht bekannt ist erfolgt hier eine annähernde Berechnung die Steigerung der 
FAG-Masse je Einwohner. Mittels dieser Berechnung konnte die Veränderung durch Zensus 
und die Auswirkung des Nachtragsplanes des Landes sehr gut abgeschätzt werden. (Errechne-
ter Grundbetrag durch Nachtrag 1.005,43€ statt 1.002,74€ aus den Orientierungsdaten, Be-
scheid dann 1.005,51€) 
Folgende Berechnungen ergeben sich: 
 

  2014 2015 2016 2017 

FAG-Masse des Landes Brandenburg - in T€ - 1.446.580 1.499.611 1.531.013 1.551.293 
      

FAG-Masse für Gemeindeaufgaben (67,8%) - in T€ - 980.781 1.016.736 1.038.026 1.051.776 

Einwohner des Landes Brandenburg  2.449.511 2.439.311 2.429.111 2.418.911 

FAG-Masse je Einwohner - in € - 397,99 416,81 427,33 434,81 

Steigerung   +4,099% +2,523% +1.752% 

Grundbetrag je Einwohner (Gemeindeaufgaben) 
(2014 > Bescheid, ff. > Berechnung) 

- in € - 1.005,51 1.046,73 1.073,14 1.091,94 
      

FAG-Masse davon für Kreisaufgaben (4,2%) - in T€ - 60.756 62.983 64.302 65.154 

Einwohner der kreisfreien Städte  392.329 392.876 393.466 393.966 

Betrag je Einwohner (Kreisaufgaben) 
(2014 > Bescheid, ff. > Berechnung) 

- in € - 154,85 160,31 163,42 165,37 

 

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung sind noch weitere Werte notwendig. Es müssen 
die Entwicklung der nivellierten Durchschnittshebesätze für die Grundsteuer A und B sowie 
der Gewerbesteuer des Landes Brandenburg prognostiziert werden. Nivellierter Durch-
schnittshebesatz bedeutet, dass der eigentlich ermittelte Durchschnittshebesatz auf den 
nächsten durch 5 teilbaren Satz abgerundet wird. Weiterhin zu beachten ist hier, dass die für 
die Berechnung heranzuziehenden Sätze stets mit einem Versatz von 2 Jahren herangezogen 
werden. Ebenso ist die Entwicklung der Einwohner der Stadt Cottbus abzuschätzen. Hier wird 
bereits der durch die 4. Änderung des FAG festgelegte Durchschnittswert der letzten 5 Jahre 
herangezogen. Die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) des Bundes an das 
Land werden bis 2020 auf null sinken. 40 % dieser Mittel speisen die investive Schlüsselzuwei-
sung, welche dadurch bis 2020 ebenso auf null sinkt. Die folgenden Annahmen werden zur 
Berechnung getroffen: 
 

  2014 
aus 2012 

2015 
aus 2013 

2016 
aus 2014 

2017 
aus 2015 

Landessatz > Grundsteuer A  280 280 285 285 

Landessatz > Grundsteuer B  385 385 390 395 

Landessatz > Gewerbesteuer  315 315 315 315 

Einwohner zum 31.12. e.j.J.  99.913 99.680 99.446 99.213 

Einwohner (Durchschnitt 5 Jahre)  101.087 100.666 100.221 99.645 
      

  2014 2015 2016 2017 

Verteilungssatz Schlüsselzuweisung - in % - 88,1292 89,5999 91,1757 92,6464 
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Aus den bisher ermittelten Werten kann nun die Schlüsselzuweisungen berechnet werden. 
 

 -in T €- 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Schlüsselzuweisung 51.256,2 75.200,7 82.085,0 81.458,1 79.082,7 82.191,7 83.098,0 
   davon > allgemein 31.143,2 50.994,8 57.552,4 57.993,3 56.473,2 60.090,2 61.787,6 

   davon > investiv 7.267,2 8.991,3 8.772,8 7.811,5 6.546,3 5.807,6 4.898,9 

   davon > Kreisaufgaben 12.845,8 15.214,6 15.759,8 15.653,3 16.063,2 16.293,9 16.411,5 
 

 
Der Rücksetzer 2015 ist auf die relativ hohen IST-Zahlungen der Gewerbesteuer im Jahr 2013 
zurückzuführen. Hierdurch sinkt die Schlüsselzuweisung 2015 aufgrund der höheren Finanz-
kraft des Jahres 2013, dies ungeachtet der Tatsache, dass diese hohe Zahlung nur eine Nach-
zahlung war, welche in zukünftigen Jahren nicht mehr zu erwarten ist. 
 
 

Risiken in der Berechnung: 
 

 Der strukturbestimmende Steuerzahler könnte durch steuerliche Maßnahmen seine 
Gewinne mindern, wodurch die Gewerbesteuererträge einbrechen können. 

 Durch die Euro-Vertrauenskrise resultiert eine Stagnation der Konjunktur und eine sich 
verstärkende Vertrauenskrise unter den Banken, wodurch sich das allgemeine wirt-
schaftliche Umfeld  verschlechtert und die Einnahmen aus Gewerbesteuer, Anteil an 
Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sinken könnten. 

 Die Einwohnerzahl verringert sich stärker als angenommen. 

 Durch die derzeit historisch niedrigen Zinsen kommt es zur Blasenbildung an den Geld- 
und Kapitalmärkten und einen weiteren heftigen Konjunktureinbruch.  

 Die Verteilungsschlüssel für Anteil an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Fami-
lienleistungsausgleich sinken stärker als erwartet. 

 Durch die Schuldenbremse des Landes gibt es Gesetzesänderungen, welche das Volu-
men der Finanzausgleichsmasse schmälern. 
 

 

Chancen in der Berechnung: 
 

 Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft stabiler als erwartet, wodurch die Steuerein-
nahmen übertroffen werden und zusätzliche Beschäftigungseffekte resultieren. 

 Durch diese Sicherheit verstärken sich der Zuzug und die Geburtenrate, worauf die 
Einwohnerzahl nicht so stark sinkt. 

 Es wird durch das Land/den Bund ein Ersatz für die wegfallenden SoBEZ geschaffen. 
(investive Schlüsselzuweisung). 
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3 Haushaltsplan 
 

3.1 Ergebnisplan 2014 
 

Als neues Planungs- und Steuerungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil 
des neuen kommunalen Finanzmanagements. 
 

Die ordentlichen Erträge der jeweiligen Jahre setzen sich wie folgt zusammen: 
 

   2014 

 Steuern und ähnliche Abgaben  100.818.900 € 
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen  126.200.600 € 
+ Sonstige Transfererträge  5.310.100 € 
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  39.541.800 € 
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  4.526.600 € 
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen  35.332.000 € 
+ Sonstige ordentliche Erträge  10.862.900 € 

= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  322.592.900 € 

+ Zinsen und sonstige Finanzerträge  8.412.900 € 
- (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)  909.500 € 
  

Dem stehen ordentliche Aufwendungen entgegen, die sich wie folgt untersetzen: 
 

   2014 
- Personalaufwendungen  71.649.300 € 
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  42.055.100 € 
- Abschreibungen  16.122.300 € 
- Transferauszahlungen  128.678.200 € 
- Sonstige ordentliche Aufwendungen  71.984.000 € 

= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  330.488.900 € 

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  2.744.800 € 
- (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)  909.500 € 
 

Unter Berücksichtigung des  
- außerordentlichen Ergebnisses 2014 in Höhe von 0 € 

beläuft sich das  
- Jahresergebnis 2014 auf:  - 2.227.900 €. 

 

Das im Vergleich zum Plan der Jahresschreibe 2014 aus dem Entwurf des Doppelhaushaltes 
2013/2014 positivere Ergebnis ist vielen Ursachen geschuldet. Zum einen steigen die Steuern 
und ähnlichen Abgaben um 14,6 Mio. €. Hier wurde u. a. erstmals der Jugendhilfelastenaus-
gleich veranschlagt. Positive Steigerungen gab es ebenso bei der Gewerbesteuer, im Gemein-
deanteil an der Einkommensteuer, im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die Anhebung 
des Hebesatzes bei der Grundsteuer B führte ebenfalls zu einer Ertragserhöhung. Ebenso führ-
te die erhöhte Schlüsselzuweisung um 4,2 Mio. € zu einem Mehrertrag. Einsparungen bei den 
Aufwendungen konnten in den Positionen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen er-
reicht werden. Hier führte der konsequente und harte Sparkurs zu dieser Einsparung. Die Re-
duzierung der Transferaufwendungen ist hauptsächlich auf das Controlling im Bereich Jugend, 
Schule und Sport zurückzuführen. Dadurch konnten Einsparungen von sozialen Leistungen an 
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natürliche Personen in Einrichtungen erzielt werden. Bei der Einsparung im sonstigen or-
dentlichen Aufwand handelt es sich um eine Einsparung durch die Inanspruchnahme einer 
Rückstellung für Gebührenüberdeckungen. 
 

Die leichte Verschlechterung des positiven Trends im Haushaltsjahr 2015 ist auf den Rückgang 
der Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Dieser ergibt sich aus positiven Gewerbesteuerein-
zahlengen im Jahr 2013. Hierbei ist zu beachten, dass dies aus Einzahlungen aus Nachzahlun-
gen des Vorjahres resultiert (Einzahlung ca. 40,0 Mio. € zu einer Einnahme von ca. 35,0 Mio. 
€). 
 

Bei der Planung werden die Einnahmeerhöhungen sowie die Ausgabeverminderungen aus 
dem Haushaltssicherungskonzept voll berücksichtigt. 
 

Die Auflösung der investiven Schlüsselzuweisung erfolgte in den Jahren von 1991 - 1994 pau-
schal und wurde ab 1995 objektkonkret zugeordnet und entspricht damit der Bewertungs-
richtlinie des Landes Brandenburg (BewRL Bbg). 
 

3.2 Finanzplan 2014 
 

Die Veränderung des Geldvermögens wird im Finanzplan dargestellt, da hier alle geplanten 
Ein- und Auszahlungen berücksichtigt sind. Darüber hinaus werden im Finanzplan die Investi-
tionsplanungen der Stadt und deren Finanzierung nachgewiesen. Es ergibt sich ein Überblick 
über die liquiden Mittel, der aussagt, ob ein Finanzbedarf aus der laufenden Tätigkeit und aus 
der Investitionstätigkeit erforderlich ist, der durch Kreditaufnahme abgedeckt werden müsste. 
 

(Im Vergleich zum Ergebnisplan werden kalkulatorische Erträge, wie z. B.  für die Auflösung 
von Sonderposten und Rückstellungen und kalkulatorische Aufwendungen, nicht im Finanz-
plan als Einzahlung bzw. Auszahlung berücksichtigt.) 
 

Die Situation stellt sich im Finanzplan wie folgt dar: 

in T€ 
Finanzplan 2014 2015 2016 2017 

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -4.736,2 20.331,4 18.802,9 22.411,2 
noch fehlende Hochwasserhilfe Zusagen > 636,0 608,0   

Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -15.532,4 -1.940,0 0 
zu stellender FAG-Antrag / Fortsetzung >  11.864,0 9.110,0 3.128,0 

zu stellender FAG-Antrag / Neumaßnahmen >  4.466,5 9.746,1 13.220,0 
noch fehlende Hochwasserhilfe Zusagen > 635,0 1.790,0 425,0  

Saldo aus Finanzierungstätigkeit -6.907,6 -4.666,7 -4.255,4 -2.751,2 

Liquiditätsbedarf > -11.643,8 132,3 12.607,5 19.660,0 

Liquiditätsbedarf unter der Berück-
sichtigung mgl. Einzahlungen 

-11.643,8 132,3 +12.607,5 +19.660,0 

darin Verbesserung durch 
Entschuldungshilfe 

 10.000,0 15.000,0 25.000,0 

 

4 Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage 
 

Für die Berechnung der Landeszuweisungen, z. B. allgemeine Schlüsselzuweisung, Gemeinde-
anteil an der Umsatzsteuer, investive Schlüsselzuweisung an die Kommunen, ist die Einwoh-
nerzahl zu berücksichtigen. Abweichend von § 20 Satz 1 BbgFAG ist als maßgebliche Einwoh-
nerzahl die durchschnittliche Einwohnerzahl des vorvergangenen Jahres und der dem vorver-
gangenen Jahr vorhergehenden fünf Jahre anzusetzen (jeweils zum 31.12.). Diese ist jedoch 
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nur dann zu berücksichtigen, wenn sie höher ist, als die nach derzeitiger Rechtslage allein zu 
berücksichtigende Einwohnerzahl am 31.12. des vorvergangenen Jahres. 
 

Das bedeutet, dass bei der Berechnung eine durchschnittliche Einwohnerzahl von 101.087 
(statt 99.913 zum 31.12.2012) für die Stadt Cottbus zu Grunde gelegt wird.  
Die Änderung wirkt positiv für die Stadt Cottbus, auch wenn der Rückgang der Einwohner im-
mer eine Reduzierung der Finanzzuweisungen des Landes zur Folge hat.  

-in €- 

 Einwohner = 99.913 Einwohner = 101.087  

Schlüsselzuweisung 64.476,8 65.804,9 +1.328,0 

davon allgemein 56.822,9 57.993,3 +1.170,4 

davon investiv 7.653,9 7.811,6 +157,6   
 
 

 

4.1 Entwicklung wichtiger Positionen 
 

Rechnungsergebnisse 
                  -in T€- 

Bezeichnung RE 2007 RE 2008 RE 2009 

Verwaltungshaushalt – Einnahmen 261.373,3 318.861,4 291.344,5 
Verwaltungshaushalt – Ausgaben 460.985,4 495.361,6 460.409,5 

Vermögenshaushalt – Einnahmen 58.353,4 65.708,7 68.282,2 
Vermögenshaushalt – Ausgaben 60.376,9 65.708,7 73.420,8 

Fehlbetrag 201.635,5 176.500,2 174.203,6 
 

Jahresabschlüsse 
 

Der vorläufige Jahresabschluss 2010 wird derzeitig geprüft, die Jahresabschlüsse 2011 und 
2012 liegen noch nicht vor. Bei den dargestellten Zahlen dieser Jahre handelt es sich um 
Hochrechnungen. 

            -in Mio.€- 

 Bezeichnung 
vorl. 
JAB 

2010 

vorl.  
JAB 

2011 

vorl.  
JAB 

2012 

Ansatz  
2013 

Ansatz 
2014 

Plan 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

1 
Erträge aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

264,2 274,2 304,9 311,7 322,6 327,9 332,6 334,8 

2 
Aufwendungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

311,7 323,9 318,9 335,6 330,5 335,0 336,9 337,6 

3 
Ergebnis der laufenden 
Verwaltungstätigkeit (1 ./. 2) 

-47,5 -49,7 -14,0 -23,9 -7,9 -7,1 -4,3 -2,8 

4 
Zinsen und sonstige  
Finanzerträge 

2,5 2,5 4,7 2,7 8,4 10,9 4,4 4,1 

5 
Zinsen und sonstige  
Finanzaufwendungen 

4,2 5,0 3,1 3,1 2,7 3,0 3,4 3,6 

6 
 

Finanzergebnis (4 ./. 5) 
 

-1,7 -2,5 1,6 -0,4 5,7 7,9 1,0 0,5 

7 
ordentliches Ergebnis 
(3 + 6) 

-49,2 -52,2 -12,4 -24,3 -2,2 0,8 -3,3 -2,3 

8 
außerordentliche  
Erträge 

1,4 1,2 2,7 2,6 1,8 0,7 0,4 0,8 

9 
außerordentliche  
Aufwendungen 

1,6 1,0 2,7 2,6 1,8 0,7 0,4 0,8 

10 
 

außerordentliches Ergebnis 
 

-0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 
Gesamtüberschuss/Fehlbetrag 
(7 + 10) 

-49,4 -52,0 -12,4 -24,3 -2,2 0,8 -3,3 -2,3 
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Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen, Umlagen 
             -in T€- 

Bezeichnung 
vorl. 
JAB 

2010 

vorl.  
JAB 

2011 

vorl.  
JAB 

2012 

Ansatz  
2013 

Ansatz 
2014 

Plan 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Realsteuern 47.349,4 37.279,1 48.420,6 42.080,0 49.475,0 49.863,4 49.142,2 49.633,8 
Grundsteuer A 79,5 77,6 81,2 80,0 82,0 82,0 82,0 82,0 
Grundsteuer B 11.314,1 11.243,4 11.132,4 11.400,0 12.200,0 12.200,0 12.200,0 12.200,0 
Gewerbesteuer 35.955,8 25.958,1 37.207,0 30.600,0 37.193,0 37.581,4 36.860,2 37.351,8 

Schlüsselzuweisungen 35.948,9 52.317,3 75.200,8 81.192,1 81.458,1 79.082,7 82.191,7 83.098,0 
allgemein (Kreis- und Gemeindeaufgaben) 30.582,8 43.989,1 66.209,5 72.537,3 73.646,6 72.536,4 76.384,1 78.199,1 

investiv 5.366,1 8.328,2 8.991,3 8.654,8 7.811,5 6.546,3 5.807,6 4.898,9 

Anteil an der Einkommenssteuer 20.571,1 22.907,0 23.724,7 24.598,2 28.226,2 28.419,1 30.213,5 31.950,4 

Anteil an der Umsatzsteuer 5.656,8 5.952,8 5.760,1 5.952,3 6.025,7 6.123,9 6.301,7 6.486,1 

Vergnügungssteuer (Automaten) 449,8 425,3 612,6 540,0 550,0 540,0 530,0 520,0 

sonstige Vergnügungssteuer 34,5 38,8 41,3 34,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

Hundesteuer 263,5 261,3 260,1 260,0 258,0 258,0 258,0 258,0 

Zweitwohnungssteuer 98,5 149,3 231,1 170,0 220,0 220,0 220,0 220,0 

Familienleistungsausgleich 3.449,6 3.757,2 4.806,3 4.060,8 4.194,0 4.071,9 4.194,6 4.317,3 

Wohngeldeinsparungen 1.367,9 1.336,1 1.692,6 3.037,5 2.239,1 2.271,8 2.307,1 2.345,7 

SoBEZ 9.774,0 10.154,8 7.616,6 7.795,8 8.910,2 9.040,0 9.180,8 9.334,2 

Jugendhilfelastenausgleich 0,0 0,0 0,0 0,0 685,7 1.367,6 1.362,7 1.358,8 

Schullastenausgleich 3.635,2 3.560,6 3.641,8 3.600,0 3.715,4 3.709,0 3.702,3 3.695,5 

Zuweisung f. übertragene Aufgaben 7.786,2 7.898,0 7.974,0 8.119,3 8.285,7 8.445,6 8.603,3 8.753,2 

Gewerbesteuerumlage 3.181,9 2.436,5 2.639,1 2.677,5 3.759,3 3.798,2 3.686,1 3.735,2 
    
 

 

4.1.1 Entwicklung der wichtigsten Erträge/Aufwendungen, Ein-/Auszahlungen, 
Vermögen und die Schulden 

 
 

Die gemäß  § 10 KomHKV Punkt 1 geforderte Übersicht zur Entwicklung der wichtigsten Erträ-
ge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungs-
tätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei 
Haushaltsjahren und im laufenden Haushaltsjahr ist der > Anlage 1 < zu entnehmen.  
 

Die Untersetzung der größten Erträge und Aufwendungen wird nachfolgend kommentiert: 
 

Ertragsart Erläuterung 

Kostenerstattungen, Kos-
tenumlagen (448) 

FB 62 - Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewer-
tungen:                                           
  Erstattungen vom Land für übertragene Aufgaben (1.026,0 T€) 
GB III:                                                                                                                                                                                                          
- Erstattung Gem. aus Transferleistungen Kita freie Träger für Kinder   
  aus anderen Gemeinden in Cottbuser Kitas (761,7 T€)                                                                                                                                                                  
- Kostenerstattungen Aufwendungen im sozialen Bereich (23.498,3 T€)                                                        
GB II:                                                                                                                                                                                                           
- HSK-Maßnahme "Einnahmeverbesserung durch Optimierung der  
  Arbeitsvorgänge und Controlling" (+11,0 T€)                                                                                                                                                                                                    
- HSK-Maßnahme "Einsparung durch interkommunale  
  Zusammenarbeit" (+100,9 T€)                                            
- Kalkulation Leitstelle Lausitz "Erstattung von Gemeinden / GV"  
  (+706,3 T€) 
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Ertragsart Erläuterung 

Verwaltungs- u. Benut-
zungsgebühren, ähnliche 
Entgelte (431/432) 

FB 23:                                                                                                                                                                                                         
- Mieten und Pachten für städtische Gebäude und Grundstücke +  
   Nebenkosten (2.001,1 T€)                        
FB 61:                                                                                                                                                                                                         
- Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke auf dem TIP- 
  Gelände (145,0 T€)                                         
GB II:                                                                                                                                                                                                          
- HSK-Maßnahme "Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit u. damit  
  Steigerung der Nutzungsfrequenz" (+23,0 T€)                                                                                                                                                                                                   
- Kalkulation Restabfallbeseitigung Benutzungsgebühren (+133,8 T€)                                                                             
- Kalkulation Abwasserbeseitigung Benutzungsgebühren (+927,6 T€) 

Aufgabenbezogene Leis-
tungsbeteiligung (419) 

GB II:                                                                                                                                                                              
 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (9-606,9 T€) 

Zuweisungen und Zuschüs-
se für laufende Zwecke 
(414) 

GB IV:                                                                                                                                                                                                        
- Fördermittel Sanierung und Stadterneuerung (2.514,8 T€)                                                                                             
- Zuweisungen vom Land für die Bahnhofsbrücke (368,0 T€)                                                                                         
FB RSTU:                                                                                                                                                                                                   
- ÖPNV Zuweisungen vom Land (2.928,9 T€)                                                                                                                            
Büro OB:                                                                                                                                                                                                      
- Regionalbudget (14,2 T€)                                                                                                                                                           
GB II:                                                                                                                                                                                                           
- Förderprogramm "Toleranz fördern - Kompetenzen stärken" (27,9 T€)                                                                     
GB III:                                                                                                                                                                                                         
- Kinderbetreuung (8.632,0 T€)                                                                                                                                                       
- Theaterpauschale (5.128,0 T€)                                                                                                                                                      
- Zuschuss Stiftung Fürst-Pückler-Museum Sonderprojekte,  
  Ausstellungen, Interreg IV A-2 (2.235,0 T€) 

Schlüsselzuweisungen 
(411) 

GB I:                                                                                                                                                                                                            
- Schlüsselzuweisungen vom Land (73.646,6 T€) laut Bescheid vom  
  20.12.2013 v. MfF Bbg 

Ausgleichsleistungen (405) GB I:                                                                                                                                                                                                            
- Familienleistungsausgleich (4.194,0 T€) laut Bescheid vim 20.12.2013  
  v. MfF Bbg                                                      
- Wohngeldeinsparungen (2.239,1 T€) - SOBEZ (8.910,2 T€)                                                                                                 
- Jugendhilfelastenausgleich (685,7 T€) 

Gemeindeanteil an den 
Gemeinschaftssteuern 
(402) 

GB I:                                                                                                                                                                                                            
- Anteil an der Einkommenssteuer (28.226,2 T€)                                                                                                                    
- Anteil an der Umsatzsteuer (6.025,7 T€) 

Realsteuern (401) GB I:                                                                                                                                                                                                            
- Grundsteuer A (82,0 T€)                                                                                                                                                                   
- Grundsteuer B (12.200,0 T€)                                                                                                                                                             
- Gewerbesteuer (37.193,0 T€) 
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Aufwandsart Erläuterung 

Abschreibungen (57)  OBM 
321,4 T€ 
GB I 
1.143,5 T€ 

Zinsaufwendungen (551) GB I 

1. an Kreditinstitute (1.425,7 T€) 

2. an Kreditinstitute für Kassenkreditzins (1.154,1 T€) 

Aufgabenbezogene GB III 
Leistungsbeteiligungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (32.839,1 T€ 

Erstattungen für Aufwen-
dungen Dritter (545) 

GB IV 

Straßenentwässerungskosten ALBA (1.446,7 T€) 

GB III 

ARGE (1.877,0 T€) 

Sozialtransfer-
aufwendungen (533) 

GB III 
1. im Jugend und Sozialbereich (48.723,3 T€) 

  2. Leistungen BuT (856,0 T€) 
  3. sonstige soziale Leistungen (1.675,4 T€) 

Zuweisungen und Zuschüs-
se für laufende Zwecke 
(531) 

OBM 
1. ÖPNV - Ausgleichszahlungen Mobilitätsticket = 0 
2. Betriebskostenzuschüsse: 

  ÖPNV (4.578,2 T€) 
  KRZ (5.290,9 T€) 
  Stadtwerke (240,0 T€) 
  BUGA (401,3  T€) 
  EGC (122,5 T€) 
  CMT (2.962,4 T€) 
  Energieregion Lausitz (60,0 T€) 
  3. Auflösung ARAP verbundene Unternehmen 
  IT. Service (282,3 T€) 
  ÖPNV (345,0 T€) 
  GB II 

  
Kalkulation Abwasserbeseitigung "Auflösung ARAP an verb. Unt." 
(+16,5 T€) 

  GB III 
  Brandenburgische Kulturstiftung (9.488,0 T€) 
  Tierpark (1.456,5 T€) 
  Sportstättenbetrieb (5.256,9 T€) 
  Glad-House (556,2 T€) 
  Auflösung ARAP Bereich Jugend, Kultur  u Soziales (592,4 T€) 
  Kita freie Träger mit u ohne Bedarfsplan (25.952,0 T€) 
  Zuschuss ARGE (3.641,8 T€) 
  Zuschuss freie Träger und Wohlfahrtspflege (2.322,3 T€) 
  GB IV 
  1. Sanierung und Stadtentwicklung (2.645,8 T€) 
  2. Stadtentwicklung u Stadtplanung (175,6 T€) 
  3. Vereinbarung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (349,0 T€) 

Aufwendungen für Sach- u 
Dienstleistungen (52) 

OBM 
Sachkosten Stadtentwicklung (100,7 T€) 

  GB I 
  Mitgliedsbeiträge (1.011,0 T€) 

25



 
 

Aufwandsart Erläuterung 

  GB II 
  Kalkulation Märkte (-7,4 T€) 
  Kalkulation Restabfallbeseitigung (-16,5 T€) 
  Kalkulation Deponie (-36,5 TE) 
  GB IV 

  
1. Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude u Betriebsvorrichtungen  
    (1.282,1 T€) 

  2. Unterhaltung Straßen , Wege, Plätze ( 1.282,1 T€) 
  3. Unterhaltung Grün- u Sportanlagen (1.959,4 T€) 
  4. Unterhaltung Friedhöfe, Grabanlagen (460,0 T€) 
  5. Unterhaltung Lichtsignal- u Verkehrssicherungsanlagen (362,6 T€) 
  6. Unterhaltung Brücken, Tunnel (766,4 T€) 
  7. Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke (2.711,9 T€) 
  8. Bewirtschaftungskosten (2.665,7 T€) 

 

Die Untersetzung der größten Einzahlungen und Auszahlungen wird nachfolgend kommen-
tiert: 
 

Einzahlungsart Erläuterung 

Beiträge und ähnliche 
Entgelte (688) 

- Kanalanschlussbeiträge Neuanschließer ( 675,0 T€) 
- Straßenbaubeiträge (600,0 T€) 

Einzahlungen aus der Ver-
äußerung von Grundstü-
cken (682) 

- Verkaufserlöse Grundstücke (1.511,6 T€) 
- TIP-Technologie-u. Industriepark Cottbus -Verkaufserlöse  
  Grundstücke- (150, T€) 

Investitionszuwendungen 
(681) 

- investive Schlüsselzuweisung (7.811,5 T€) 
- Bedarfszuweisung (FAG) (9.777,5 T€) 
- Zuwendungsbescheid für TIP Cottbus -Jahresscheibe (JS) 2014-  
  (1.961,4 T€) 
- Zuwendungsbescheide Stadtumbau/Stadtentwicklung -JS 2014-  
  (3.268,1 T€) 
- Zuwendungsbescheid für Mittleren Ring-Straße der Jugend – JS 2014-
(486,0 T€) 

 
 
 
 

Auszahlungsart Erläuterung 

Mittelzuführung an Treu-
handvermögen (788) 

- Stadtumbau Soziale Stadt Sandow (923,5 T€) 
- Stadtumbau Rückbau (548,6 T€) 
- Stadtumbau Aufwertung (4.355,1 T€) 

Baumaßnahmen (785) - FFw Kahren (264,6 T€)  
- Stadtmuseum Bahnhofstraße 22 (410,0 T€) 
- Bbg. Kulturstiftung- Staatstheater 5. BA (351,3 T€) 
- Fröbel-Grundschule (2.073,0 T€) 
- Ludwig-Leichhardt-Gymnasium (1.400,0 T€) 
- R.-Hildebrandt-Grundschule (1.553,0 T€) 
- Astrid-Lindgren-Grundschule (480,0 T€) 
- Grundschule Sielow, TH (1.100,0 T€) 
- Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum (872,0 T€) 
- Technologie- und Industriepark Cottbus (2.684,0 T€) 
- StT Sielow- Döbbricker Straße (710,0 T€) 
- StT Branitz- Kiekebuscher Straße/Graben (355,0 T€) 
- Mittlerer Ring- Straße der Jugend bis Breithaus (1.430,0 T€) 

26



 
 

Auszahlungsart Erläuterung 

- Brücke Markgrafenmühle West (363,0 T€) 
- StT Skadow – Spreebrücke (130,0 T€) 
- Herrmann-Löns-Brücke (100,0 T€) 
- Parkscheinautomaten (153,3 T€) 

Auszahlungen für den 
Erwerb übriges Sachanla-
gevermögen (783) 

- FB 37 (1.144,9 T€), darunter 
   514,9 T€  technische Ausrüstung Feuerwehr, Rettungsdienst,  
   Regionalleitstelle Lausitz, Kat-Schutz  
 57,4 T€  Ausstattung Feuerwehr, Rettungsdienst,  
   Regionalleitstelle Lausitz, Kat-Schutz  
 572,6 T€  Fahrzeuge Feuerwehr, Rettungsdienst, Kat-Schutz 
- FB 41 (198,0 T€), darunter 
    155,0 T€  Schlosskomplex Branitz 
- FB 51 (1.171,0 T€) Technik und Ausstattung Schulen, darunter 
 255,0 T€  Medienentwicklung Schulen 
 220,0 T€  Ausstattung Schulen 

Auszahlungen für den 
Erwerb von Grundstü-
cken, grundstücksgleichen 
Rechten und Gebäuden  
(782) 

- Bäderzentrum Cottbus „Lagune“ (723,0 T€)  
  (kreditähnliches Rechtsgeschäft) 
- Schulstandort Muskauer Platz 1a (252,6 T€)  
  (kreditähnliches Rechtsgeschäft) 
- Grunderwerb Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum (300,0 T€) 
- lfd. Grunderwerb FB 23 (597,0 T€) 

Zuweisungen und Zu-
schüsse für Investitionen 
(781) 

- Investitionszuschuss Kommunales Rechenzentrum Cottbus (148,2 T€) 
- Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH (500,0 T€) 
- Investitionszuschuss LWG - Kanalanschlussbeiträge-Neuanschließer   
  (675,0 T€) 

Auszahlungen für der Er-
werb von Finanzanlage-
vermögen (784) 

- Erwerb von Geschäftsanteilen an der Stadtwerke Cottbus GmbH 
  (6.086,8 T€) 
 

Tilgung von Krediten für 
Investitionen 

- Rückzahlung der Vorfinanzierung des Eigenanteil aus dem Programm  
  Konjunkturpaket II (352,4 T€) 
- Tilgung Investitionskredite (6.553,4 T€) 

 
 
 
 
 
 

Der Finanz-und Investitionsplan umfasst folgendes Volumen: 
 -in T€- 

Finanzhaushalt 
Erg. 

2011 
Ansatz 
2012 

Ansatz 
2013 

Ansatz 
2014 

Planung 
2015 

Planung 
2016 

Planung 
2017 

Einzahlungen aus  
Investitionstätigkeit 

70.812,7 33.967,2 23.705,7 34.243,9 36.310,5 31.947,8 26.043,2 

Auszahlungen aus Inves-
titionstätigkeit 

38.924,5 33.967,2 22.729,1 34.243,9 51.842,9 33.887,8 26.043,2 

Finanzmittelüber-
schuss/-fehlbetrag aus 
Investitionstätigkeit 

31.888,2 0,0 976,6 0 -15.532,4 -1.940,0 0 

mgl. Einzahlung aus 
FAG und Hochwasser 
(Bestandteil der Ein-
zahlungen aus Investi-
tionstätigkeit) 

   635,0 18.120,5 19.281,1 16.348,0 
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Unter Voraussetzung des Erhalts von derzeit ausstehenden Bewilligungen aus dem Hilfspro-
gramm Hochwasser 2013 sowie noch zu beantragender Mittel aus dem Finanzausgleichsge-
setz schließen die Jahre 2015 und 2016 mit einem Fehlbetrag ab. Diesen Fehlbeträgen steht 
der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber, welcher (nach 
Abzug der Finanzierung der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit) der Finanzierung der 
Investitionen dient. Eine Finanzierung über Investitionskredite (Einzahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit) ist nicht vorgesehen. 
 

Gemäß Grundsatzbeschluss II-024-51/13 wurde die Stadt Cottbus legitimiert, den Kostenaus-
gleich für alle Maßnahmen zur Hochwasserschadensbeseitigung bei der ILB zu beantragen. 
Alle diese Maßnahmen wurden eingeplant, stehen jedoch unter Finanzierungsvorbehalt durch 
die noch nötigen Mittelzusagen. Die Maßnahmen dürfen jedoch erst nach erfolgter 100%iger 
Mittelzusage begonnen werden. Sofern sich Änderungen in den möglichen Bescheiden, damit 
in den Einzahlungen, ergeben und Eigenanteile der Stadt notwendig werden, ist für die jewei-
lige betreffende Maßnahme ein erneuter Beschluss notwendig. 
 
 

Das in der Investitionsplanung veranschlagte Volumen wird sich jährlich erhöhen, da sich mit 
Erteilung von Zuwendungsbescheiden die Investitionsauszahlungen um den Betrag der För-
dersummen erhöhen werden. Derzeit sind in den Auszahlungen die bisher erteilten Zuwen-
dungsbescheide einschließlich der notwendigen Eigenmittel sowie die erforderlichen Eigen-
mittel für gestellte und noch zu stellende Fördermittelanträge veranschlagt. 
 

Einzahlungen 
Im Ergebnis der Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des Investitions-
programmes in Gegenüberstellung zur Finanzplanung 2013/2014-2017 folgende Werte zur 
Verfügung: 
 

 -in T€- 

Finanzhaushalt  
Finanzplanung  
2013/2014-2017 

Veränderungen 
Finanzplanung 
 2014-2017 

2014 25.584,7 + 8.659,2 34.243,9 

2015 12.400,3 + 23.910,2 36.310,5 

2016 9.305,7 + 22.642,1 31.947,8 

2017 6.812,2 + 19.231,0 26.043,2 
 
 
 
 

Die Ursachen dieser Veränderungen sind in den folgenden Einzahlungsarten begründet: 
- Einarbeitung der mit Bescheid vom 20.12.2013 festgesetzten investiven Schlüsselzu-

weisung für 2014 sowie Präzisierung in den Folgejahren 
- Einarbeitung zweckgebundener Fördermittel auf Basis von Zuwendungsbescheiden 
- Einarbeitung von beantragten Förderungen 
- Präzisierung der Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken, grundstücksglei-

chen Rechten und Gebäuden 
- Präzisierung der Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten - hier Straßenbaubeiträge - 

entsprechend Fertigstellung beitragsrelevanter Investitionsmaßnahmen 
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In Gegenüberstellung zum vorläufigen Ergebnis 2011, zur Planung 2012 sowie Planung 2013 
stehen für die Finanzierung der Investitionen 2014 - 2017 folgende Finanzierungsquellen zur 
Verfügung: 

 
 -in T€- 

Einzahlungen 
Ergebnis 

2011 
Ansatz 
2012 

Ansatz 
2013 

Ansatz 
2014 

Planung 
2015 

Planung 
2016 

Planung 
2017 

-aus Investitionszuwen-
dungen 

36.021,2 19.906,5 17.844,8 25.060,5 32.064,8 30.388,4 23.911,8 

-aus Beiträgen und Entgel-
ten 

32.492,6 10.996,0 2.999,0 1.275,0 975,0 1.175,0 1.325,0 

-aus der Veräußerung von 
immateriellen Vermögens-
gegenständen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-aus der Veräußerung von 
Grundstücken, grund-
stücksgleichen Rechten 
und Gebäuden 

907,0 1.403,6 2.630,0 1.661,6 771,5 356,3 777,1 

-aus der Veräußerung von 
übrigem Sachanlagever-
mögen 

1,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-aus der Veräußerung von 
Finanzanlagevermögen 

1.247,7 1.658,7 180,4 6.246,8 2.499,2 28,1 29,0 

Sonstige Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

142,9 0,0 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

= Einzahlungen aus Inves-
titionstätigkeit 

70.812,8 33.967,2 23.705,7 34.243,9 36.310,5 31.947,8 26.043,2 

 

 
 
Auszahlungen 
Auf der Grundlage der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2013 ergab sich die Notwendig-
keit der Überarbeitung des Haushaltsplanes 2014 sowie des Investitionsprogramms 2014 -
2017. Ebenso wie für die Einzahlungen erfolgten auch für die Auszahlungen Präzisierungen 
(Veränderungen) in den Ansätzen infolge neuer Erkenntnisstände, aktueller Kostenermittlun-
gen und Umsetzungszeiten: 
 

 -in T€- 

Finanzhaushalt  
Finanzplanung  
2013/2014-2017 

Veränderungen 
Finanzplanung 
 2014-2017 

2014 24.486,4 + 9.757,5 34.243,9 

2015 26.591,9 + 25.251,0 51.842,9 

2016 17.684,0 + 16.203,8 33.887,8 

2017 11.247,7 +14.795,5 26.043,2 
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In Gegenüberstellung zum vorl. Ergebnis 2011, zur Planung 2012 sowie Planung 2013 schlüs-
seln sich die Investitionen 2014 - 2017 in folgende Auszahlungsarten auf: 
 

-in T€- 

Auszahlungen 
Ergebnis 

2011 
Ansatz 
2012 

Ansatz 
2013 

Ansatz 
2014 

Planung 
2015 

Planung 
2016 

Planung 
2017 

-für Baumaßnahmen 15.686,2 8.237,7 6.887,3 15.980,0 20.702,2 18.780,9 17.300,0 

-von aktivierbaren Zuwen-
dungen für Investitionen 
Dritter 

7.249,9 11.474,9 5.032,3 1.610,3 1.945,3 2.532,2 2.029,5 

-für den Erwerb von imma-
teriellen Vermögensgegen-
ständen 

114,8 91,9 100,0 45,5 11,0 31,0 20,0 

-für den Erwerb von 
Grundstücken, grund-
stücksgleichen Rechten 
und Gebäuden 

1.043,7 1.340,1 1.822,3 2.015,4 3.400,2 1.460,2 1.435,7 

-für den Erwerb von übri-
gem Sachanlagevermögen 

1.422,5 4.113,5 1.668,7 2.115,0 1.891,4 2.428,4 1.785,0 

-für den Erwerb von Fi-
nanzanlagevermögen 

12,5 25,0 0,0 6.086,8 15.973,4 1.940,0 0,0 

Sonstige Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

13.394,9 8.684,1 7.218,5 6.390,9 7.919,4 6.715,1 3.473,0 

= Auszahlungen aus Inves-
titionstätigkeit 

38.924,5 33.967,2 22.729,1 34.243,9 51.842,9 33.887,8 26.043,2 

 

 
Verbindlichkeiten 
Zur Finanzierung von Investitionen hat die Stadt Cottbus in den vergangenen Jahren Investiti-
onsdarlehen aufnehmen müssen. Diese müssen an die Gläubiger zurückgezahlt werden und 
belasten mit ihrer Tilgung den Haushalt 2014 und Folgejahre wie folgt: 

 -in T€- 

 
Ergebnis 

2011 
Ansatz 
2012 

Ansatz 
2013 

Ansatz 
2014 

Planung 
2015 

Planung 
2016 

Planung 
2017 

Auszahlungen 
für Tilgung von  
Krediten für  
Investitionen 

5.821,7 5.045,0 5.018,1 6.907,6 4.666,7 4.255,4 2.751,2 

 

Die Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV ist der  > Anlage II_3 < zu ent-
nehmen. Für die Jahre 2014-2017 sind Aufnahmen aus Investitionsdarlehen nicht vorgesehen. 
 

 
Vermögen 
Die Entwicklung des Vermögens ist in der > Anlage 5 < dargestellt. Diese Übersicht ist nicht 
abschließend und es können sich innerhalb der Positionen noch Änderungen ergeben. Die 
Eröffnungsbilanz der Stadt Cottbus zum 01.01.2010 ist testiert, der Jahresabschluss 2010 be-
findet sich derzeit in der Prüfung und der Jahresabschluss 2011 befindet sich in der Erstellung. 
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4.1.2 Darstellung der geplanten Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen 
sowie Verpflichtungsermächtigungen 

 

Die gemäß  § 10 KomHKV Punkt 2 geforderte Darstellung der im Haushaltsplan geplanten In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Darstellung der haushaltswirt-
schaftlichen Auswirkungen in den Folgejahren ist der > Anlage 6 < zu entnehmen. 
 

Bei den Investitionsmaßnahmen ergeben sich durch die Umstellung auf die Doppik wesentli-
che Änderungen. 
 

1. Die Wertgrenzen der Inventarisierung von Vermögensgegenständen sinken auf 150,00 EUR 
(netto). 

2. Die Einordnung von Baumaßnahmen gestaltet sich wesentlich schwieriger. Während Neu-
baumaßnahmen eindeutig hier eingeordnet werden können, gilt für die restlichen drei 
Maßnahmen, dass mindestens drei wesentliche Verbesserungen in einem engen zeitlichen 
Zusammenhang vorgenommen werden. 

3. Im doppischen Haushaltsrecht ist eine Zuweisung bzw. ein  Zuschuss an Dritte dann eine 
investive Auszahlung, wenn: 
a. der Zweck der Zuwendung die Förderung einer Investitionsmaßnahme ist, 
b. die bezuschusste Investitionsmaßnahme im Bescheid bzw. in der Zusage hinreichend 

konkret bestimmt ist und 
c. die Stadt bei zweckfremder Verwendung oder nicht erfolgter Realisierung durch den 

Zuwendungsempfänger einen mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsanspruch 
(Herausgabeanspruch, Rückzahlungsverpflichtung, o. ä.) hat oder 

d. das wirtschaftliche Eigentum des mit dem Investitionszuschuss erworbenen oder herge-
stellten Vermögens bei der Stadt bleibt. 

 

Folgende Varianten sind hier möglich: 

Variante Bilanz Finanzhaushalt Ergebnishaushalt 

a, b und 
d erfüllt 

Aktivierung des 
Vermögensgegen-

standes 

Auszahlung der 
Investitionszuwendung 

Aufwand aus Abschreibung 
entsprechend der Nutzungs-

dauer 

a, b und 
c erfüllt 

Bilanzierung (aRAP) 
aktiver Rechnungs-
abgrenzungsposten 

Auszahlung der 
Investitionszuwendung 

Aufwandswirksame Auflösung 
RAP entsprechend der Zweck-

bindungsfrist 
 

Die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV ist der  > 
Anlage II_2 < zu entnehmen. Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 27.290,4 T€ 
eingearbeitet, deren Kassenwirksamkeit in den Jahren 2015-2017, davon 2015 mit Fördermit-
teln 935,0 T€, umgesetzt werden. Sie sind notwendig, um bereits begonnene sowie in 2014 
beginnende Investitionen ohne Zeitverzögerung umzusetzen.  
 
 

4.1.3 Übersicht wesentlicher Abweichungen zum mittelfristigen Finanzpla-
nungszeitraum 

 

Die gemäß  § 10 KomHKV Punkt 3 geforderte Darstellung, in welchen wesentlichen Punkten 
der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan abweicht, ist der > Anlage 7 < 
zu entnehmen. Um die Komplexität der Liste zu verkleinern, wurden hierbei Abweichungen 
über 500,0 T€ betrachtet. 
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4.1.4 Darstellung des Finanzbedarfes für die Inanspruchnahme von Rückstel-
lungen 

 

Die gemäß § 10 KomHKV Punkt 4 geforderte Darstellung des Finanzbedarfes für die Inan-
spruchnahme von Rückstellungen und der sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergebenden 
Auswirkungen ist in der > Anlage 9 < mit Werten hinterlegt. 
 

Durch die Einführung der Doppik und der Philosophie der Generationsgerechtigkeit gibt es 
nun zahlreiche nicht zahlungswirksame Kosten und Erträge, welche der Periodenabgrenzung 
dienen. Damit wird sichergestellt, dass Entscheidungen nicht nur aufgrund der aktuellen Fi-
nanzlage, sondern auch unter Berücksichtigung zukünftiger Belastungen getroffen werden.  
 

Diese Aufwendungen und Erträge werden in der Periode gebucht, in der sie ihrer Art nach 
anfallen. Zu beachten ist hier, dass im Fall der Abschreibung, Auflösung von Sonderposten 
und den Zuweisungen/Zuschüssen mit Zweckbindungsfrist die Zahlung im Jahr ihrer Entste-
hung bereits erfolgt ist. Also erfolgt die Bildung dieser Position auf Grundlage der tatsächli-
chen Zahlung. Der Aufwand/Ertrag beeinflusst dann nur noch das spätere Ergebnis.  
 

Bei den Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit-, Prozesskostenrückstellungen und den Rückstel-
lungen für nicht genommen Urlaub usw. erfolgt zuerst der Aufbau des Bestandes. Das bedeu-
tet, dieser Aufwand/Ertrag erzeugt dann eine entsprechende Zahlung zum Auflösungszeit-
punkt. 
 

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung 
oder Höhe ungewiss sind. Durch Bildung von Rückstellungen sollen die später zu leistenden 
Auszahlungen dem Erfolg nach den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typi-
sche Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Provisionen 
usw.; Rückstellungen haben Fremdkapitalcharakter (Passiva). 
 

Die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 aufgeführten Rückstellungen 
beziehen sich auf die Beamtenumlage, auf die Pensionsrückstellungen für Versorgungsemp-
fänger, auf die Zuführung für Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und auf die 
Zuführung von Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenüberdeckungen. 
 

Die Bildung der Rückstellung stellt Aufwand im Jahr der Zuführung dar. Im Jahr der Inan-
spruchnahme der Rückstellung wird der Finanzhaushalt durch die Auszahlung der laufenden 
Verwaltungstätigkeit belastet.  
 
 

4.1.5 Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder des Finanzmittelbedarfes 
aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 

Die gemäß  § 10 KomHKV Punkt 5 geforderte Darstellung des Finanzmittelüberschusses oder 
des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und 
aus der Finanzierungstätigkeit sowie die Entwicklung des Finanzmittelbestandes des Vorjahres 
wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Eine Übersicht über die Entwicklung des Um-
fanges der Kassenkreditinanspruchnahme ist der > Anlage 8 < zu entnehmen. 
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lt. § 10 Nr. 5 KomHKV                  -in T€- 

 
Ansatz 
2012 

vorl. 
2012 

Ansatz 
2013 

Ansatz 
2014 

Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 

-29.123,4 -12.935,2 -21.298,0 -4,736,2 

Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit 

0,0 6.892,1 976,6 0 

zu erwartende Hochwasserhilfe    635,0 

Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit 

-5.045,0 -5.231,9 -5.018,1 -6.907,6 

Saldo aus Liquiditätsreserven 0,0 12.200,0 0,0 0,0 

Veränderungen des Finanzmittelbe-
standes 

-34.168,4 925,0 -25.339,5 -11.643,8 
     

Inanspruchnahme Kassenkredit 
(Durchschnitt)  

205.304,0 212.110,0 224.266,4 

 

Kassenkredit 
Die durchschnittliche Inanspruchnahme des Kassenkredites lag im Jahr 2013 bei 212 Mio. €. 
Für den Kassenkredit besteht ein nicht zu vernachlässigendes Zinsänderungsrisiko. Die Zinsen 
eines Kassenkredites sind naturgemäß variabel und hier häufigen und schnellen Wechseln 
unterworfen. Die durchschnittlichen Zinssätze, welche durch die Stadt Cottbus zu zahlen wa-
ren, schwankten zwischen 4,22342 % (2008) und 0,52906 % (2013). Durch die Auswirkungen 
von Basel 3 werden Banken vermehrt die Eigenkapitalbasis und auch die Liquiditätsvorschrif-
ten einer Kommune betrachtet. Auch gibt es erste Banken1, die einer Kommune ohne HSK 
bzw. überschuldeten Kommunen keine Kredite mehr gewähren. Von einem derartigen Szena-
rio ist die Stadt Cottbus noch weit entfernt, jedoch ergibt sich hieraus die eindeutige Vorgabe, 
zumindest die Inanspruchnahme des Kassenkredites als größte Risikoposition schnellstmöglich 
zu reduzieren. Eine Zinsänderung von 0,1 % bedeutet bei einem angenommenen Kassenkre-
ditvolumen von 220,0 Mio. € eine zusätzliche Ergebnisbeeinflussung von 220,0 T€. 
 

4.1.6 Belastungen des Haushaltsjahres durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 
 

Kommunen können zur Finanzierung von Investitionen auf Instrumente, wie sie auch in der 
Privatwirtschaft genutzt werden, zurückgreifen. Ziel ist es, der Kommune die wirtschaftlichste 
Finanzierung zu ermöglichen. Dies entspricht dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaft-
lichkeit. Die Arten kreditähnlicher Rechtsgeschäfte sind zahlreich und verschieden. Deshalb 
spricht man allgemein von der „Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich 
einer Kreditaufnahme gleichkommt“.  
 

Ein Kredit ist der unter der Verpflichtung zur Rückzahlung aufgenommene Geldbetrag. Dem 
Kreditnehmer kommt wirtschaftlich also ein bestimmter Geldbetrag zugute, andererseits ist er 
zur Rückzahlung verpflichtet. Daneben sind oftmals Zinsen zu entrichten. Ein kreditähnliches 
Rechtsgeschäft ist daher jeder Vertrag zwischen einer Kommune und einem Investor, der in 
seinen wirtschaftlichen Folgen für die Kommune einer Kreditaufnahme gleichkommt. Einer-
seits kommt die Kommune in den Genuss eines wirtschaftlichen Vorteils, andererseits ist sie 
als Gegenleistung zum finanziellen Ausgleich dieses Vorteils in künftigen Haushaltsjahren ver-
pflichtet. Ein typisches Beispiel für ein kreditähnliches Rechtsgeschäft ist das Finanzierungs-

                                                      
1
 WL - Bank, Münster, siehe Artikel „Der Neue Kämmerer“ > Ungleiche Lebensverhältnisse durch Kreditkrise, Ausgabe 05, Dezember 2011 
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leasing. Least eine Kommune ein Auto, so erhält sie den wirtschaftlichen Nutzen an dem Fahr-
zeug. Diesen gleicht sie durch die Leasingraten wieder aus. Alternativ könnte die Kommune 
das Auto auch kaufen und zur Finanzierung des Kaufpreises einen Kredit aufnehmen, den sie 
ratenweise zurückzahlt. Andere Beispiele für kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind Stundungs-
vereinbarungen, Miet-Kauf-Vereinbarungen, langfristige Immobilien-Mietverträge sowie Vor- 
oder Zwischenfinanzierungsverträge. 
 

Ebenfalls den Verbindlichkeiten zugehörig sind kreditähnliche Rechtsgeschäfte. Sie begrün-
den Zahlungsverpflichtungen, die wirtschaftlich Kreditaufnahmen gleichkommen. 
Im Bestand der Stadt Cottbus  befinden sich zwei Rechtsgeschäfte dieser Art, wobei es sich 
hier nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt: 

 Nutzungsüberlassungsmodell für die Errichtung und Betreibung eines Bäderzentrums 
(„Lagune“) 

 Werklohnstundungsmodell für die Sanierung des Schulstandortes „Muskauer Platz 1a“. 
Die Belastung des Haushaltes aus v. g. Rechtsgeschäften stellt sich wie folgt dar: 
 
Übersicht nach § 10 KomHKV Punkt 6  -in T€- 

Investition 
voraussichtlich fällige Auszahlungen 

Ergebnis 
2011 

Ansatz 
2012 

Ansatz 
2013 

Ansatz 
2014 

Planung 
2015 

Planung 
2016 

Planung 
2017 

Bäderzentrum 
„Lagune“  
(16.685,6 T€) 

697,1 705,3 713,9 723,0 732,5 742,4 752,8 

Schulstandort 
Muskauer Platz 
1a 
(6.335,8 T€) 

252,3 252,4 252,4 252,6 252,7 252,8 252,9 

 

4.1.7 Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und sonstiger Haftungsver-
pflichtungen 

 

Die gemäß  § 10 KomHKV Punkt 7 geforderte Übersicht über die Höhe der Bürgschaften und 
sonstiger Haftungsverpflichtungen, soweit es sich um Geschäfte der laufenden Verwaltung 
handelt, ist der > Anlage 10 < zu entnehmen. 
 

Bürgschaften bestehen per 31.12.2013 in Höhe von 36.282,9 T€. Hier haftet die Stadt Cottbus 
mit 17.454,3 T€ für Darlehen der SWC Stadtwerke Cottbus GmbH und mit 18.828,6 T€ für die 
CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH, 
 
 

4.1.8 Darstellung der wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des 
Vorjahres 

 

Die gemäß  § 10 KomHKV Punkt 8 geforderte Darstellung wesentlicher Abweichungen von den 
Zielvorgaben des Vorjahres kann noch nicht beigefügt werden. Aufgrund der dringlicheren 
Erstellung der zurückliegenden Jahresabschlüsse (derzeit Jahresabschluss 2010) sind in den 
Bereichen derzeit keine Ressourcen abkömmlich. Nach Fertigstellung der zurückliegenden 
Jahresabschlüsse wird umgehend mit der Umsetzung der gesetzlichen Forderung begonnen. 
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5 Zusammenfassung 
 

In der Haushaltsversagung 2014 sehen wir eine Chance,  eine  Chance die die Stadt Cottbus 
mit der Neuaufstellung des Haushaltes 2014 genutzt hat.   
 

Mit der Neuaufstellung des Haushaltes 2014 ist es  gelungen, die ursprünglich festgesetzten 
Defizite  (2014 – 2017 durchschnittlich ca.  –29 Mio. €) sehr deutlich abzusenken und die Mög-
lichkeit einer schwarzen Null ab 2019 aufzuzeigen. 
 
Negativ beeinflusst wird die Haushaltsentwicklung von den Tarifverhandlungen des öffentli-
chen Dienstes von Bund und Kommunen. In diesen hat ver.di mit den Arbeitgebern in der drit-
ten Runde am 1. April 2014 ein Ergebnis erzielt:  
 
Danach steigen die Entgelte rückwirkend zum 1. März 2014 um 3,0 Prozent, mindestens aber 
um 90 Euro, und zum 1. März 2015 um weitere 2,4 Prozent. Die Ausbildungsvergütungen 
werden zu diesen Terminen um 40 bzw. 20 Euro erhöht. Außerdem beträgt der Urlaubsan-
spruch ab 2014 für alle Beschäftigten einheitlich 30 Tage, für Auszubildende steigt der Ur-
laubsanspruch von 27 auf 28 Tage. Darüber hinaus wurde für Auszubildende die faktische 
Übernahmegarantie überall dort, wo bedarfsgerecht ausgebildet wurde, verlängert.  
Der Tarifvertrag sieht eine Laufzeit bis zum 29. Februar 2016 vor. 
 
In der bisherigen Haushaltsplanung waren Tarifsteigerungen in den Jahren 2014 und 2015 von 
je 2,0 %, in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 von je 1,5 %eingeplant. Unter Berücksichti-
gung der Auswirkungen des Tarifabschlusses vom 01.04.2014 für die Haushaltsjahre 2014 und 
2015 und einer Vorsorge von weiteren 1,5 % ab 2016 wurden folgende Haushaltsauswirkun-
gen im Haushaltsplan berücksichtigt: 
 
 
IN EURO 
 

 2014 2015 2016 2017 
Personal- und Versorgungs-
aufwendungen 
Beschluss I-002/14 
(vom 26.02.2014) 

 
71.149.300 

 
71.421.900 

 
73.839.700 

 
75.397.900 

Personal- und Versorgungs-
aufwendungen 
Beschluss I-012/14 
( STVV 30.04.2014) 

 
71.649.300 

 
72.521.900 

 
75.779.700 

 
78.177.900 

 
Summen: 
 

 
500.000 

 
1.100.000 

 
1.940.000 

 
2.780.000 

 

Mehrbedarf Personal- und Versorgungsaufwendungen 2014 – 2017 
 

6.320.000 
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Dessen ungeachtet konnten wir aus unseren guten Ergebnissen 2013 profitieren und haben 
darüber hinaus unsere Forderungen hinsichtlich Entschuldung an die Landesregierung  Bran-
denburg in den Haushalt eingepreist.  
 

Es ist zwingend notwendig, dass die Versprechungen der Bundesregierung ( GroKo ) eingehal-
ten werden, die Kommunen sollen jährlich insgesamt um 5 Milliarden € von den Kosten der 
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen entlastet werden, den Anteil für die Stadt Cott-
bus haben wir sorgfältig geschätzt und in den Haushalt ab 2014 aufgenommen.  
(2014 = 0,5 Mio., 2015 = 2,7 Mio. €, 2016 = 2,8 Mio. €, 2017 = 3,0 Mio. €) 
 

Das Verfassungsgericht Brandenburg hat 2013 die Regelungen zu Kostenausgleich  KITA für 
verfassungswidrig erklärt, die positiven  Auswirkungen aus einem neuen KITA-Gesetz sind ab 
2014 eingeplant (jährlich ca. 1,0 Mio. €).  
Aus der Sicht der Stadt Cottbus, ist es zwingend notwendig, eine gesetzliche Grundlage für 
einen Kulturlastenausgleich (nach sächsischem Vorbild) zu schaffen.  
(im HH Plan ab 2016 ca. 0,5 Mio. €) 
 

Das Investitionsvolumen wird 2014 ca. 30 Mio. € betragen, wir werden einen zweiten FAG- 
Antrag stellen und rechnen mit der Ausfinanzierung unserer Hochwasserschäden. 
 

Jedoch ist auch weiterhin eine absolut sparsame Haushaltsführung notwendig. Mit der weite-
ren Verfolgung des momentan eingeschlagenen Konsolidierungskurses kann ein strukturell 
ausgeglichener Haushalt erreicht  und somit auch mit der Tilgung des Kassenkredites begon-
nen werden. 
 

In mehreren öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen haben wir mit unseren Beschlüssen die 
kommunalpolitische Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Spree-Neiße und der Stadt 
Cottbus 2013 auf den Weg gebracht, ab 2014 stehen weitere Aufgabenfelder auf dem Prüf-
stand und werden mit der Haushaltsdurchführung 2014 geprüft  und  umgesetzt.  
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Stadt Cottbus

FB 20

Prognose

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

Plan

2015

Plan

2016

Plan

2017

ordentliches Ergebnis gemäß

Ergebnishaushalt/ -rechnung
-12.353,2 -24.353,5 -2.227,9 808,7 -3.293,6 -2.326,7

+ Fehlbeträge aus Vorjahren -101.393,8 -113.747,0 -138.100,5 -140.328,4 -139.519,7 -142.813,3

=

ordentliches Ergebnis unter

Berücksichtigung von Fehl-

beträgen aus Vorjahren

-113.747,0 -138.100,5 -140.328,4 -139.519,7 -142.813,3 -145.140,0

+

Entnahme aus Rücklage Über-

schüssen des ordentlichen

Ergebnisses aus Vorjahren

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+
Überschüsse des außerordentlichen

Ergebnisses des laufenden Jahres
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+

Entnahme aus Rücklage Über-

schüssen des außerordentlichen

Ergebnisses aus Vorjahren

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

=

ordentliches Jahresergebnis nach

Heranziehung von Ersatz-

deckungsmitteln gem. §26 Abs.2

und 3 KomHKV

-113.747,0 -138.100,5 -140.328,4 -139.519,7 -142.813,3 -145.140,0

Zuführung an Rücklagen aus Über-

schüssen des ordentlichen

Ergebnisses gem. §26 Abs.1 KomHKV

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

außerordentliches Ergebnis gemäß

Ergebnishaushalt/ -rechnung
-20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Fehlbeträge aus Vorjahren -33,2 -53,9 -53,9 -53,9 -53,9 -53,9

=

außerordentliches Ergebnis unter

Berücksichtigung von Fehl-

beträgen aus Vorjahren

-53,9 -53,9 -53,9 -53,9 -53,9 -53,9

-

Überschussverwendung zum 

Ausgleich des ordentlichen

Ergebnisses

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+

Entnahme aus Rücklage aus

Überschüssen des außerordentli-

chen Ergebnisses aus Vorjahren

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

=

außerordentliches Jahresergebnis

nach Verwendung als / Heran-

ziehung von Ersatzdeckungsmit-

teln gem. §26 Abs.3, 5 und 6 

KomHKV

-53,9 -53,9 -53,9 -53,9 -53,9 -53,9

Zuführung an Rücklagen aus Über-

schüssen des außerordentlichen

Ergebnisses

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand der Rücklage aus Über-

schüssen des ordentlichen 

Ergebnisses

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand der Rücklage aus Über-

schüssen des außerordentlichen 

Ergebnisses

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Haushaltsjahr 2014

 - in TEUR -

30.04.2014
Übersicht gem. §4 Abs.3 KomHKV

In Anlehnung an das Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV werden aufgrund der nicht festgestellten Jahresergebnisse der Vorjahre die Prognosen 

verwendet.
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Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen im Jahr 2014 und deren Auswirkungen 

 
  -in T€- 
Darstellung ausgewählter Investi-

tionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen 
 

+Fördermittel 

-Gesamt-

maßnahme 2014 

-Stadtanteil 

Auswirkungen in den Folgejahren 

(A) - Aufwand 

(E) - Ertrag 

 

I 54701001 

Investitionszuschuss Cottbusverkehr 

GmbH 

 

+500,0 

-500,0 

0,0 

Bei Investition Zahlung an Dritte 

-> Auflösung Sonderposten (E) 

-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten  

    (A) 
 

I 54602001 

Parkscheinautomaten 

 

+0,0 

-153,3 

-153,3 

-> Erhöhung Erträge (E) 

-> Erhöhung so. Bewirtschaftungskosten (A) 

-> Einsparung der Erstattung an 

    priv. Unternehmen (A) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 
 

I 12601003 

Feuerwehr Fahrzeuge 

 

+187,6 

-267,6 

-80,0 

-> Senkung der Unterhaltungs- und  

    Wartungskosten (A) 

-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 
 

I 12601015 

FFw Kahren 

 

+0 

-264,6 

-264,6* 

aktivierungsfähige Kosten: 437,7 TEUR  

-> Senkung der Unterhaltungs- und  

    Wartungskosten (A) 

-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 
 

I 12701003 

RD-Fahrzeuge 

 

+0,0 

-260,0 

-260,0 

-> Senkung der Unterhaltungs- und  

    Wartungskosten (A) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 
 

I 25201003 

Stadtmuseum Bahnhofstraße 22 

 

+0,0 

-410,0 

-410,0 

aktivierungsfähige Kosten: 2.040,0 TEUR  

-> Erhöhung Betriebskosten, Bewirtschaf- 

    tungskosten, Sachaufwendungen 
 

I 28201002 

Bbg. Kulturstiftung - Staatstheater 

5.BA 

 

+0,0 

-351,3 

-351,3 

aktivierungsfähige Kosten: 1.585,1 TEUR  

 

I 21101011 

Grundschule Sielow, TH 

 

+0,0 

-1.100,0 

-1.100,0 

aktivierungsfähige Kosten:  1.699,9 TEUR 

 -> planmäßige Abschreibung (A) 

 

I 21101009 

Fröbel-Grundschule –

Schulgebäude+Außenanlagen 

 

+0,0 

-900,0 

-900,0** 

aktivierungsfähige Kosten: 4.700,0 TEUR  

-> Senkung der Betriebskosten 

-> Senkung der Werterhaltungs- und  

    Instandhaltungskosten (A) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 
 

I 21101009 

Fröbel-Grundschule – TH 

 

+0,0 

-1.173,0 

-1.173,0** 

aktivierungsfähige Kosten: 2.200,0 TEUR  

-> Senkung der Betriebskosten 

-> Senkung der Werterhaltungs- und  

    Instandhaltungskosten (A) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 
 

I 21701002 

Ludwig-Leichhardt-Gymnasium – 

Schulgebäude+Außenanlagen 

 

+0,0 

-1.400,0 

-1.400,0** 

aktivierungsfähige Kosten: 7.580,0 TEUR  

-> Senkung der Betriebskosten 

-> Senkung der Werterhaltungs- und  

    Instandhaltungskosten (A) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 
 

I 21101001 

R-Hildebrandt-Grundschule – TH 

 

+0,0 

-1.553,0 

-1.553,0** 

aktivierungsfähige Kosten: 2.200,0 TEUR  

-> Senkung der Betriebskosten 

-> Senkung der Werterhaltungs- und  
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    Instandhaltungskosten (A) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 
 

I 21101005 

Astrid-Lindgren-Grundschule – 

Schulgebäude+Außenanlagen   

+0,0 

-200,0 

-200,0** 

aktivierungsfähige Kosten: 4.350,0 TEUR  

-> Senkung der Betriebskosten 

-> Senkung der Werterhaltungs- und  

    Instandhaltungskosten (A) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 
 

I 21101005 

Astrid-Lindgren-Grundschule - TH 

 

+0,0 

-280,0 

-280,0** 

aktivierungsfähige Kosten: 2.200,0 TEUR  

-> Senkung der Betriebskosten 

-> Senkung der Werterhaltungs- und  

    Instandhaltungskosten (A) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 
 

I 36502005 

Hort Groß Gaglow 

 

+0,0 

-200,0 

-200,0** 

aktivierungsfähige Kosten: 2.400,0 TEUR  

-> Senkung der Betriebskosten 

-> Senkung der Werterhaltungs- und  

    Instandhaltungskosten (A) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 
 

I 51104003 

Soziale Stadt Sandow 

 

+197,0 

-923,5 

-726,5 

Bei Nutzung für Stadtobjekte 

-> Senkung der Unterhaltungs- und 

    Wartungskosten (A) 

-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 

sonst  

-> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 

2014 
 

I 51104006 

Stadtumbau-Rückbau  

 

+548,6 

-548,6 

0,0 

-> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 

2014 

 

I 51104007 

Stadtumbau-Aufwertung  

 

+2.173,5 

-4.355,1 

-2.181,6 

Bei Investition Zahlung an Dritte 

-> Auflösung Sonderposten (E) 

-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten 

    (A) 

Bei Nutzung für Stadtobjekte 

-> Senkung der Unterhaltungs- und 

    Wartungskosten (A) 

-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 

sonst  

-> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 

2014 
 

 

I 51104008 

Städtebauliche Modellvorhaben 

 

+0,0 

-185,0 

-185,0 

Bei Investition Zahlung an Dritte 

-> Auflösung Sonderposten (E) 

-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten 

    (A) 

Bei Nutzung für Stadtobjekte 

-> Senkung der Unterhaltungs- und 

    Wartungskosten (A) 

-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 

sonst  

-> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 

2014 
 

I 51104011 

Rückführung soziale Infrastruktur 

 

+100,0 

-111,1 

-11,1 

Bei Investition Zahlung an Dritte 

-> Auflösung Sonderposten (E) 

-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten 

    (A) 

Bei Nutzung für Stadtobjekte 

-> Senkung der Unterhaltungs- und 

    Wartungskosten (A) 

-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 

sonst  
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-> keine Folgekosten, reiner Aufwand in 

2014 
 

I 51104012 

Teilprogramm – Sanierung, Siche-

rung, Erwerb (SSE) 

 

+249,0 

-249,0 

0,0 

Bei Investition Zahlung an Dritte 

-> Auflösung Sonderposten (E) 

-> Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten 

    (A) 
 

I 57103001 

Technologie- und Industriepark Cbs. 

(TIP Cbs.) 

 

+1.961,4 

-2.684,0 

-722,6** 

aktivierungsfähige Kosten 9.592,8 TEUR 

-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 
 

I 54101005 

Brücke Markgrafenmühle West 

 

+363,0 

-363,0 

0,0*** 

-> Senkung der Unterhaltungs- und  

    Wartungskosten (A) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 
 

I 54101009 

ÖPNV-Haltestellen 

 

+50,0 

-0,0 

+50,0 

-> Auflösung Sonderposten (E) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 

 

I 54101018 

StT Sielow-Döbbricker Straße 

 

+0,0 

-710,0 

-710,0** 

-> Senkung der Unterhaltungs- und   

    Wartungskosten (A) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 
 

I 54101044 

Brücke Kutzeburger Mühle 

 

+42,0 

-42,0 

0,0*** 

aktivierungsfähige Kosten 377,8 TEUR 

-> planmäßige Abschreibung (A) 

 

I 54101057 

StT Skadow- Spreebrücke  

(CB-B-039) 

 

+130,0 

-130,0 

0,0*** 

aktivierungsfähige Kosten 1.300,0 TEUR 

-> planmäßige Abschreibung (A) 

 

I 54101061 

Hermann-Löns-Brücke 

 

+100,0 

-100,0 

0,0*** 

aktivierungsfähige Kosten 812,0 TEUR 

 

I 54101063 

StT Branitz-Kiekebuscher Straße 

/Graben 

 

+0,0 

-355,0 

-355,0** 

-> aktivierungsfähige Kosten 355,0 TEUR 

 

I 54401002 

Mittlerer Ring-Straße der Jugend bis 

Breithaus 

 

+486,0 

-1.430,0 

-944,0* 

aktivierungsfähige Kosten: 3.781,7 TEUR  

-> Senkung der Unterhaltungs- und  

    Wartungskosten 

-> planmäßige Auflösung Sonderposten (E) 

-> planmäßige Abschreibung (A) 
 

I 54601002 

Klimagerechtes Mobilitätsverkehrs-

zentrum 

 

+0,0 

-872,0 

-872,0** 

aktivierungsfähige Kosten: 8.065,4 TEUR  

* Bedarfszuweisung FAG § 16 bewilligt mit Bescheid MdI Bbg vom 10.07.2013  
** Zuweisung FAG § 16 beantragt-> Bewilligung ausstehend 
*** Zuweisung Hilfsprogramm Hochwasser 2013 beantragt- Bewilligung ausstehend 
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   (Angaben in €) Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017

   Gesamtinanspruchnahme von Rückstellungen -11.064.000 -10.402.500 -5.261.400 -5.312.500

   Personalaufwendungen -4.798.600 -4.952.200 -1.211.600 -1.043.900

Inanspruchnahme v.Rückstellg. Beamtenumlage -63.600 -63.600 -63.600 -63.600

Inanspruchnahme Rückstellungen ATZ -2.222.300 -906.300 -10.300 0

Inanspruchnahme Rückstellungen Abfindungen / 

Rentenausgleich
-1.536.700 -1.433.300 -172.100 -14.700

Inanspruchnahme Rückstellungen nicht genommener 

Urlaub
-976.000 -2.549.000 -965.600 -965.600

   Versorgungsaufwendungen -427.200 -170.600 -2.000 0

Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen  

Versorgungsempfänger
0 0 0 0

Inanspruchnahme Beihilferückstellungen 

Versorgungsempfänger
0 0 0 0

Inanspruchnahme Rückstellung ATZ -427.200 -170.600 -2.000 0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungn -567.000 -3.604.400 -3.030.500 -3.277.900

Inanspruchnahme Rückstellungen Rekultivierung 

Abfalldeponien
-516.200 -3.559.900 -2.989.200 -3.236.600

Inanspruchnahme Rückstellungen Sanierung von 

Altlasten
-50.800 -44.500 -41.300 -41.300

   Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.271.200 -1.675.300 -1.017.300 -990.700

Inanspruchnahme Rückstellungen ungewisse 

Verbindlichkeiten
-193.800 -193.800 -193.800 -193.800

Inanspruchnahme Rückstellungen drohende 

Gerichtsverfahren
-764.300 -764.300 -764.300 -764.300

Inanspruchnahme Rückstellungen 

Gebührenüberdeckung
-3.805.600 -51.300 -51.300 -32.600

Inanspruchnahme Rückstellungen Abbruch TIP -499.600 -528.000 0 0

Inanspruchnahme von sonst. Rückstellungen allgemein -7.900 -137.900 -7.900 0

Inanspruchnahme von Rückstellungen und Auswirkungen auf den Finanzplan

Anlage 9
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Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten

Grundlagen : Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Genehmigung der Aufsichtsbehörde

     Angaben in T€

Kreditnehmer Anteilsverhältnis vorliegende    erteilte Haftungsstand
der Stadt Cottbus Genehmigungen    Bürgschaften per 31.12.2013
zum Zeitpunkt seitens des
der Bürgschafts- Ministerium des
erteilung Innern des Landes

Brandenburg

CMT Cottbus, Congress, 100% 29.833,9 29.271,5 18.828,6
Messe & Touristik GmbH

SWC GmbH 25,1% 17.454,3 17.454,3 17.454,3

insgesamt 47.288,2 46.725,8 36.282,9

Anlage 10
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II.2. Übersicht über die aus 
Verpflichtungsermächtigungen 

voraussichtlich fällig 
werdenden Auszahlungen 
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II.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV 

 
 

 
 

Verpflichtungsermächtigungen 
im Haushaltsplan des Jahres 

voraussichtlich fällige Auszahlungen 
- in 1.000 Euro - 

Jahr VE 2015 2016 2017 

2014 27.290,4 24.172,4*1 2.440,0 678,0 

Gesamtsumme 
Verpflichtungs-

ermächtigungen: 

27.290,4 24.172,4 2.440,0 648,0 

 
*1:   davon Fördermittel 935,0 T€ 
 
 
 
 
 
  
Nachrichtlich im mittelfristigen 
Finanzplan   
vorgesehene Kreditaufnahmen für 
Investitionen 
(ohne Umschuldung) 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 
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II.3. Übersicht über den 
voraussichtlichen Stand der 
Verbindlichkeiten, Rücklagen 

und Rückstellungen 
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Rücklagenübersicht 
Haushaltsjahr 2014 - in TEUR - 

 

 

 
Rücklagenarten 

Stand zum 
31.12 

 
2012 

Voraussichtl. 

Stand zum 
31.12. 
2013 

Zuführungen 

in 

 
2014 

Inanspruch- 

nahme in 

 
2014 

Voraussichtl. 

Stand zum 
31.12. 
2014 

1 2 3 4 5 
 

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses 

0 0        0        0           0 

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen 
Ergebnisses 

0 0 0 0 0 

Gesamtsumme Überschussrücklagen: 0 0         0        0           0 

Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 

 davon aus noch nicht verwendeten investiven 
Schlüsselzuweisungen 

0 0 0 0 0 

davon aus der ehemaligen kameralen 
allgemeinen Rücklage 

0 0 0 0 0 

 

Gesamtsumme Sonderrücklagen 0 0 0 0 0 
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Rückstellungsübersicht 
Haushaltsjahr 2014 - in TEUR - 

 

 

 
Rückstellungsarten 

Stand zum 
31.12 

 
2012 

Voraussichtl. 

Stand zum 
31.12. 
2013 

Zuführunge 

in 

 
2014 

Inanspruch- 

nahme in 

 
2014 

Auflösung 

in 

 
2014 

Voraussichtl. 

Stand zum 
31.12. 
2014 

1 2 3 4 5 6 
 

Rückstellungen für Pensionen und 
ähnliche Verpflichtungen 

48.563 45.494 2.517 4.186 0 43.825 

 davon Pensionsrückstellungen 26.617 26.617 1.764 0 0 28.381 
davon Beihilferückstellungen 9.478 9.478 753 0 0 10.231 
davon Altersteilzeitrückstellungen 12.468 9.399 0 4.186 0 5.213 

Rückstellungen für unterlassene 
Instandhaltung 

5.283 2.218 0 0 0 2.218 

Rückstellungen für die 
Rekultivierung und Nachsorge von 
Abfalldeponien 

10.884 10.884 404 516 0 10.772 

Rückstellungen für die Sanierung 
von Altlasten 

2.501 2.439 0 51 0 2.388 

sonstige Rückstellungen 18.996 18.303 1.788 6.312  200 13.579 

 davon Rückstellungen für ungewisse 
Verbindlichkeiten im Rahmen des 
Finanzausgleichs  und von 
Steuerschuldverhältnissen 

3.408 3.052 0 194 0 2.858 

davon Rückstellungen für drohende 
Verpflichtungen 

3.032 2.885 530 764  200 2.451 

 aus Bürgschaften 0 0 0 0 0 0 
aus Gewährleistungen 0 0 0 0 0 0 
aus anhängigen 
Gerichtsverfahren 

3.032 2.885 530 764  200 2.451 

 davon Rückstellungen für weitere 
ungewisse Verpflichtungen 

12.556 12.366 1.258 5.354 0 8.270 

davon Rückstellungen der Unternehmen 
des Konsolidierungskreises 

0 0 0 0 0 0 

 

Gesamtsumme Rückstellungen 86.227 79.338 4.709 11.065  200 72.782 
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II.4. Übersicht über die 
Sonderposten und über die 

veranschlagten Erträge aus der 
Auflösung der Sonderposten 
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Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2014
-in TEUR-

Stand zum Voraus- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

31.12. sichtlicher Ansatz Planung Planung Planung

Sonderposten 2012 Stand zum 2014 2015 2016 2017

31.12.

2013

1 2 3 4 5 6

 

Sonderposten aus Zuwendungen für
Investitionen und Investitionsförderungs
maßnahmen

95.506 95.506 3.897 4.062 4.128 4.143

Sonderposten aus investiven Schlüssel
zuweisungen

46.840 46.840 3.144 3.589 3.981 4.306

Sonderposten aus Beiträgen und
Baukostenzuschüssen

23.456 23.456 1.593 1.620 1.646 1.668

Gesamtsumme 165.802 165.802 8.634 9.270 9.756 10.118
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II.5. Übersicht über Erträge und 
Aufwendungen aus 

allgemeinen Umlagen und 
Sozialtransferleistungen 
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Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und
Sozialtransferleisungen
Haushaltsjahr 2014
- in TEUR -

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

 

Erträge aus allgemeinen Umlagen 0 0 0 0 0 0

Aufwendungen für
allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0

davon für Amtsumlage 0 0 0 0 0 0
davon für Zweckverbandsumlagen 0 0 0 0 0 0
davon für Kreisumlage 0 0 0 0 0 0

Saldo der Umlagen: 0 0 0 0 0 0

Erträge aus dem Ersatz für soziale
Leistungen

14.768 14.986 13.086 13.068 13.049 13.029

Aufwendungen für Sozialtransferleistungen 49.788 53.815 50.758 51.790 53.180 53.972

Saldo Sozialleistungen: -35.020 -38.828 -37.672 -38.722 -40.131 -40.943
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II.6. Stellenplan 
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Erläuterungen zum Stellenplan des Haushaltes 01.01.2014 
(Stand: 21.01.2014) 

 
Der Stellenplan der Stadtverwaltung Cottbus wurde auf der Grundlage der Kommunalen 
Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) § 3 Abs. 2 Nr. 6 vom 14.02.2008 erarbeitet. 

 
Für  das  Haushaltsjahr  2014  weist  der  Stellenplan  ein  Stellenvolumen  von  insgesamt 
1.255,457 VZE mit 1.319 Stellen aus. 

 
Darin sind 175,000 VZE Beamte und 1.080,457 VZE Beschäftigte nach TVöD enthalten. 

 
In  der  Freizeitphase  der  Altersteilzeit  (ATZ  FZ)  sind  94  Beschäftigte  mit  46,300  VZE 
(nachrichtlich Stellenplan Teil 2, Anlage 5). 

 
In der Gegenüberstellung des Stellenplanes 2014 zu dem des Haushaltes 2013 ergibt sich 
folgendes Bild: 

 
 
 

Haushalt 01.01.2013 01.01.2014 
in VZE  in VZE 

Beamte 164,000 175,000 
 Beschäftigte  1.070,758  1.080,457   

 

Summe aktive Stellen 1.234,758 1.255,457 
 
 

Im Rahmen der Fortschreibung des Stellenplanes 2013 wurden nachstehende 
Veränderungen eingearbeitet: 

 
• Stellenzugänge/Mehrbedarf in VZE 

davon 
Neueinrichtungen (Mehrbedarf) 35,900 Anlage 1 

  VZE-Erhöhung (individuelle AV)  1,074  Anlage 2   
 

  Gesamt Zugänge:    36,974   
 

• Stellenstreichungen in VZE 
davon 

kw-Vermerke (z.B. Beginn 
Freistellungsphase, Inanspruchnahme 
Dienstvereinbarungen) 14,875 Anlage 3 

  Abgänge Teilzeit  1,400  Anlage 4   
 

Gesamt Abgänge: 16,275 
 
 

Die Stellenzugänge abzüglich der Stellenstreichungen ergeben insgesamt einen 
Stellenzugang zum Haushaltsjahr 2014 von 20,699 VZE. 
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Im laufenden Haushaltsjahr 2013 wurden insgesamt 38 neue Stellen mit 35,900 VZE 
eingerichtet (siehe Anlage 1). Dies ist dem Anstieg der Fallzahlen im FB 51 sowie der 
interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Landkreis Spree-Neiße geschuldet. Für 
dienstuntaugliche Beamte wurde ein Stellenpool geschaffen und das Urteil zur 
Arbeitszeitregelung in den Wachabteilungen der Feuerwehr fand bei der Einrichtung neuer 
Stellen Berücksichtigung. 

 
Im laufenden Stellenplan 2014 werden 8 Stellen mit 7,200 VZE gestrichen1 (siehe Anlage 6, 
Diagramm 1). Eine weitere Reduzierung erfolgt um 0,075 VZE durch die Angleichung eines 
individuellen Vertrages (siehe Anlage 4). 

 
Für die Fachbereiche 23 und 50 werden je zwei Stellen befristet für 2 Jahre mit insgesamt 
3,700  VZE  eingerichtet  (siehe  Anlage  1).  Auf  Grund  der  individuellen  Anpassung  der 
Arbeitszeit bei 6 Stellen ist ein VZE Zugang von 1,375 VZE geplant (siehe Anlage 2). 

 
Unter Beachtung der v. g. Anmerkungen verzeichnet das laufende Haushaltsjahr 2014 eine 
Gesamtstellenreduzierung von 2,200 VZE, so dass der Stellenplan zum 31.12.2014 über 
1.315 Stellen mit 1.253,257 VZE verfügt. 

 
Die  mittelfristige  Stellenplanung  bis  zum 31.12.2017  sieht  eine  Stellenreduzierung  auf 
1.279 Stellen mit 1.220,057 VZE vor (siehe Anlage 7). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 

 
Anlage 1 Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) HH 2013/2014 
Anlage 2 Übersicht VZE-Erhöhung (individuelle Verträge) HH 2013/2014 
Anlage 3 Übersicht der kw-Vermerke 01.01.2013 bis 31.12.2017 
Anlage 4 Übersicht VZE-Reduzierungen 01.01.2013 bis 31.12.2016 
Anlage 5 Stellengliederung Altersteilzeit-Freizeitphase (Teil 2, nachrichtlich) 
Anlage 6 Diagramm kw-Vermerke 01.01.2013 bis 31.12.2017 
Anlage 7 Stellenplanung bis zum 31.12.2017 
Anlage 8 Stellenübersicht Auszubildende und Anwärter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 mit einem kw-Vermerk gekennzeichnet 
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Abkürzungsverzeichnis 
 

 
 
AO Abordnung 

 

ATZ Altersteilzeitphase 
 

AV Arbeitsvertrag 
 

AZ Auszubildenden Vergütung 
 

EU Erwerbsunfähigkeit 
 

EZ Elternzeit 
 

FZ Freizeitphase 

GU Gerichtsurteil 

HH-Plan                     Haushaltsplan 

ku künftig umzuwandeln 

kw künftig wegfallend 

MU Mutterschutz 

n.b. nicht besetzt 
 

SU Sonderurlaub 
 

TVöD SuE Tarifvertrag öffentlicher Dienst Sozial- und Erziehungsdienst 
 

TVöD Tarifvertrag öffentlicher Dienst 
 

TZ Teilzeit 
 

VZE Vollzeiteinheiten 
 

WB Wiederbesetzung 
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Stadtverwaltung Cottbus

Stand: 21.01.2014 Stellenübersicht VZE-Erhöhung (individuelle Verträge)

Anlage 2

STP-Nr. Stellenbezeichnung EG/BesG VZE-Soll Datum

VZE-Erhöhung HH 2013

Bereich Oberbürgermeister

0.00.0.00005 Leiter Stabsstelle wirtschaftliche 
Schwerpunktprojekte 3 0,299 01.09.2013

0.41.6.01006 Gärtner 5 0,050 01.07.2013

Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
2.37.1.01001 SBL Verwaltung 8 0,100 01.03.2013
2.72.1.00008 SB Gefahrenforsch. und Maßn. d. 

Gefahrenabwehr
11 0,125 01.08.2013

3.51.2.02103 Sozialarbeiter JGH S12 0,125 01.09.2013
3.53.4.00005 Diplom-Psychologe 13 0,125 01.08.2013

Geschäftsbereich IV - Bauwesen
4.23.2.01012 Betriebskosten/Umlage 8 0,150 01.07.2013
4.66.0.02002 SB Bauleitung/Bauwerksplanung 11 0,100 01.08.2013

8
Stellen

VZE-Erhöhung HH 2014

Bereich Oberbürgermeister

0.00.1.00006 BA für sorbische/wendische Angelegenheiten 11 0,500 18.09.2014

0.14.0.00005 Prüfer 11 0,075 01.09.2014

3.51.2.01106 Sozialarbeiter ASD S14 0,250 24.05.2014
3.51.2.04114 Schulsozialarbeiter S11 0,125 01.04.2014
3.51.2.04117 Schulsozialarbeiter S11 0,200 09.05.2014
3.51.2.05408 MA Therapiebegleitung/pflegerischer Dienst 5 0,225 01.08.2014

6
Stellen

VZE-Erhöhung HH 2015

Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
1.20.1.00021 Geschäftsbuchhalter 8 0,150 01.07.2015

Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
2.33.0.00101 SB Statistik 8 0,150 01.09.2015
2.72.1.00007 SB Altlastenkataster 10 0,050 01.04.2015

3.53.1.00009 SB Umwelthygiene 8 0,125 01.01.2015
4
Stellen

VZE-Erhöhung HH 2016

3.53.1.00004 SB Amts- u. vertrauensärztlicher Dienst 8 0,050 01.01.2016
1
Stelle

Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

VZE-Erhöhung HH 2016 0,050

Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

VZE-Erhöhung HH 2015 0,475

VZE-Erhöhung HH 2013 1,074

VZE-Erhöhung HH 2014 1,375
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Stadtverwaltung Cottbus

Stand: 21.01.2014
Übersicht der kw-Vermerke 2013 bis 2017

Anlage 3

kw 2013

STP-Nr. Stellenbezeichnung EG/BesG VZE-Soll kw-Datum

Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
1.10.2.00002 SB Kommunikationselektronik 8 0,950 31.12.2013

Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
2.39.0.00001 Amtstierarzt / Veterinär- / 

Lebensmittelüberwachung A15 1,000 31.03.2013

2.39.0.00002 SB Haushalt / Verwaltung / Sekretariat 6 1,000 31.03.2013
2.39.0.00003 SB Tierschutz / Tierseuchenbekämpfung 13 1,000 31.03.2013
2.39.1.00001 SBL Lebensmittelüberwachung / stellv. AL A14 1,000 31.03.2013
2.39.1.00002 SB Handelsklassen/Sekretariat 8 0,600 31.03.2013
2.39.1.00003 SB Lebensmittelchemiker 13 1,000 31.03.2013
2.39.1.00004 SB Lebensmittelkontrolleur 8 0,950 31.03.2013
2.39.1.00005 SB Lebensmittelkontrolleur 8 0,950 31.03.2013
2.39.1.00006 SB Lebensmittelkontrolleur 8 0,950 31.03.2013
2.39.1.00007 SB Lebensmittelkontrolleur 8 0,950 31.03.2013
2.39.1.00008 SB Lebensmittelkontrolleur 8 0,950 31.03.2013
2.72.3.00001 SBL Landwirtschaft/Forsten 11 0,925 31.03.2013

Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
3.51.0.02420 SSB Albert-Schweitzer Schule 5 0,750 31.07.2013
3.51.0.00115 Koordinatorin Schulsozialarbeit BuT 9 0,900 31.12.2013

Geschäftsbereich IV - Bauwesen
4.66.1.01010 SB Bahnangelegenheiten 11 1,000 31.01.2013

16
Stellen

kw 2014

STP-Nr. Stellenbezeichnung EG/BesG VZE-Soll kw-Datum

Bereich Oberbürgermeister

0.00.1.00035 MA Deutsch-Polnisches Zentrum für 
touristische Förderung und Information 5 1,000 30.11.2014

0.00.1.00040 Seniorenbeauftragte/r 11 0,500 18.09.2014

0.41.6.00006 Geschäftsstellenltr./ Projektkoordinatorin 
EU Parkverbund Lausitz 9 0,900 31.12.2014

Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
2.33.3.00006 SB Standesamtsaufsicht/ Namens-

änderungbehörde 10 1,000 31.12.2014

2.37.2.00204 SB Fahrzeugtechnik 8 1,000 30.11.2014

Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
3.51.2.05207 EZ Spreeschule S8 0,900 30.10.2014
3.51.2.05105 SB Förderung freie Träger 8 0,900 30.11.2014
3.51.2.05107 Sprachberater/in S11 1,000 31.12.2014

8
Stellen

kw-Vermerke für den Haushalt 2013

kw-Vermerke für den Haushalt 2014

Gesamt kw 2013 14,875

Gesamt kw 2014 7,200
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Stadtverwaltung Cottbus

Stand: 21.01.2014
Übersicht der kw-Vermerke 2013 bis 2017

Anlage 3

kw 2015

STP-Nr. Stellenbezeichnung EG/BesG VZE-Soll kw-Datum

Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
2.33.1.00021 SB Stadtbüro 8 1,000 31.08.2015
2.33.1.00022 SB Stadtbüro 8 0,900 31.08.2015
2.70.4.00025 SB Kostenrechnung Abwasser 9 0,900 28.02.2015
2.70.4.00007 SB Beitragserhebung Abwasser 

Altanschließergrundstücke 9 1,000 30.06.2015

2.70.4.00008 SB Beitragserhebung Abwasser 
Altanschließergrundstücke 9 1,000 30.06.2015

2.70.4.00009 SB Beitragserhebung Abwasser 
Altanschließergrundstücke 9 1,000 30.06.2015

2.70.4.00010 SB Service Erhebung 
Altanschließerbeiträge 5 0,750 30.06.2015

2.70.4.00012 SB Beitragserhebung Abwasser 
Altanschließergrundstücke 9 0,900 30.06.2015

2.70.4.00013 SB Beitragserhebung Abwasser 
Altanschließergrundstücke 9 1,000 30.06.2015

2.70.4.00014 SB Beitragserhebung Abwasser 
Altanschließergrundstücke 9 1,000 30.06.2015

2.70.4.00015 SB Beitragserhebung Abwasser 
Altanschließergrundstücke 9 1,000 30.06.2015

2.70.4.00020 SB Widerspruchsbearbeitung 
Altanschließerbeiträge 9 0,900 30.06.2015

2.70.4.00022 SB Beitragserhebung Abwasser 
Altanschließergrundstücke 9 1,000 30.06.2015

2.70.4.00023 SB Beitragserhebung Abwasser 
Altanschließergrundstücke 9 1,000 30.06.2015

2.70.4.00024 SB Beitragserhebung Abwasser 
Altanschließergrundstücke 9 1,000 30.06.2015

2.70.4.00026 SB Beitragserhebung Abwasser 9 0,900 30.06.2015
2.70.4.00027 SB Beitragserhebung Abwasser 9 0,900 30.06.2015
2.70.4.00028 SB Beitragserhebung Abwasser 9 0,900 30.06.2015
2.70.4.00011 SB Beitragserhebung 

Altanschließerbeiträge 9 0,900 30.06.2015

2.70.4.00019 SB Widerspruchsbearbeitung 
Altanschließerbeiträge 9 0,900 30.06.2015

2.70.4.00021 SB Widerspruchsbearbeitung 
Altanschließerbeiträge 9 0,900 30.06.2015

Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
3.50.2.01017 Sozialarbeiter Eingliederungshilfe S12 1,000 31.12.2015
3.50.2.01019 SB Eingliederungshilfe 9 0,900 31.12.2015
3.51.2.01134 Sozialarbeiter ASD S14 0,900 28.02.2015
3.51.2.01135 Sozialarbeiter ASD S14 0,900 31.03.2015
3.51.2.05106 SB Förderung freie Träger 8 0,900 31.01.2015
3.51.0.03119 SB BAföG/AFBG 8 0,900 30.04.2015
3.51.0.01107 SB Amtspflegschaften/-vormundschaften S12 0,900 31.03.2015

Geschäftsbereich IV - Bauwesen
4.23.2.01013 SB Projektsteuerung 11 0,900 31.12.2015
4.23.2.01014 SB Projektsteuerung 11 0,900 30.09.2015
4.66.0.01003 SB HH/Fördermittel/Projekte 8 0,900 28.02.2015

31
Stellen

kw-Vermerke für den Haushalt 2015

Gesamt kw 2015 28,850
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Stadtverwaltung Cottbus

Stand: 21.01.2014
Übersicht der kw-Vermerke 2013 bis 2017

Anlage 3

kw 2016

STP-Nr. Stellenbezeichnung EG/BesG VZE-Soll kw-Datum

Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
2.33.1.00017 SB Stadtbüro 8 1,000 14.05.2016
2.33.1.00018 SB Stadtbüro 8 0,900 14.05.2016
2.33.1.00019 SB Stadtbüro 8 0,900 14.05.2016

3
Stellen

kw 2017

STP-Nr. Stellenbezeichnung EG/BesG VZE-Soll kw-Datum

Geschäftsbereich IV - Bauwesen
4.23.2.01004 SB Eigenplanung 11 1,000 01.01.2017
4.23.3.03024 Hausmeister Sozialamt 5 1,000 01.04.2017

2
Stellen

Gesamt kw 2017 2,000

kw-Vermerke für den Haushalt 2016

kw-Vermerke für den Haushalt 2017

Gesamt kw 2016 2,800
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Stadtverwaltung Cottbus

Stand: 21.01.2014 Stellenübersicht VZE-Reduzierung

Anlage 4

VZE-Reduzierung (individuelle Verträge) HH 2013

Bereich Oberbürgermeister
0.00.1.000040 Seniorenbeauftragte/r 11 0,500 01.09.2013

Geschäftsbereich Jugend, Kultur, Soziales/ Fachbereich Jugend,Schule, Sport
VZE-Reduzierung zur Kompensierung von kw-Streichung für Stelle 3.51.2.01136

3.51.0.02114 SB Vermögensverwaltung 5 0,125 31.10.2013
3.51.0.02115 SB Beschaffung 8 0,100 31.10.2013
3.51.2.01113 Sozialarbeiter ASD S14 0,100 31.10.2013
3.51.2.01115 Sozialarbeiter ASD S14 0,100 31.10.2013
3.51.2.01116 Sozialarbeiter ASD S14 0,100 31.10.2013
3.51.2.01119 Sozialarbeiter ASD S14 0,100 31.10.2013
3.51.2.01120 Sozialarbeiter FGH S12 0,125 31.10.2013
3.51.2.02104 Sozialarbeiter JGH S12 0,025 31.10.2013
3.51.2.04112 Schulsozialarbeiter S11 0,100 31.10.2013
3.51.2.05111 SB Elternbeiträge 5 0,025 31.10.2013

11
Stellen

VZE-Reduzierung (individuelle Verträge) HH 2014

Geschäftsbereich IV - Bauwesen
4.61.1.00008 SB Teilkonstrukteur 8 0,075 01.01.2014

1
Stelle

VZE-Reduzierung (individuelle Verträge) HH 2016

Geschäftsbereich IV - Bauwesen
4.61.0.00003 MA Schreibdienst 3 0,075 01.01.2016

1
Stelle

Datum VZE-
ReduzierungStellenbezeichnungSTP-Nr. EG/BesG

VZE-Reduzierung HH 2013 1,400

VZE-Reduzierung HH 2016 0,075

VZE-Reduzierung HH 2014 0,075
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Stadtverwaltung Cottbus

Stellenplan Soll-Entwicklung 2013 bis 2017

Anlage  7

Stand: 21.01.2014

2013 2014 2015 2016 2017

1.297 1.319 1.315 1.284 1.281

-16 -8 -31 -3 0

0 0 0 0 -2

38 4 0 0 0

1.319 1.315 1.284 1.281 1.279

2013 2014 2015 2016 2017

1.234,758 1.255,457 1.253,257 1.224,882 1.222,057

-16,275 -7,275 -28,850 -2,875 -2,000

36,974 5,075 0,475 0,050 0,000

1.255,457 1.253,257 1.224,882 1.222,057 1.220,057

*1 HH-Plan 2014 - Teil Stellenplan, Anlage 1: Übersicht der neuen Stellen (Mehrbedarf) HH 2013/2014
*2 HH-Plan 2014 - Teil Stellenplan, Anlage 2: Übersicht VZE-Erhöhung (individuelle Verträge) HH 2013/2014
*3 HH-Plan 2014 - Teil Stellenplan, Anlage 3: Übersicht der kw-Vermerke 01.01.2013 bis 31.12.2017
*4 HH-Plan 2014 - Teil Stellenplan, Anlage 4: Übersicht VZE-Reduzierungen 01.01.2013 bis 31.12.2016

VZE zum 31.12.

VZE zum 01.01.

Entwicklung VZE

HH-Plan

Stellen zum 31.12.

Zugang

Abgang 

Zugang*1, 2

Abgang*3, 4

Entwicklung Personalstellen

Stellen zum 01.01.

HH-Plan

zusätzliche Reduzierung lt. 
Vorgabe HH-Planung 2014

1.297  

1.319  1.315  

1.284  1.281  

1.234,758  

1.255,457  1.253,257  

1.224,882  1.222,057  

1.160

1.180

1.200

1.220

1.240

1.260

1.280

1.300

1.320

1.340

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
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Entwicklung Personalstellen Entwicklung VZE
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Stadtverwaltung Cottbus Anlage 8

Teil 2: 

I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende
Stand: 21.01.2014

beschäftigt 
am 

01.10.2014
6.00.0.00034 Fachinformatiker AZ 1 01.09.12-31.08.15
6.00.0.00035 Tiepfleger AZ 1 01.09.12-31.08.15
6.00.0.00036 Verwaltungsfachangestellte/r AZ 1 01.09.12-31.08.15
6.00.0.00037 Verwaltungsfachangestellte/r AZ 1 01.09.12-31.08.15
6.00.0.00038 Verwaltungsfachangestellte/r AZ 1 01.09.12-31.08.15
6.00.0.00039 Verwaltungsfachangestellte/r AZ 1 01.09.12-31.08.15
6.00.0.00040 Verwaltungsfachangestellte/r AZ 1 01.09.12-31.08.15
6.00.0.00041 Verwaltungsfachangestellte/r AZ 1 01.09.12-31.08.15
6.00.0.00042 Verwaltungsfachangestellte/r AZ 1 01.09.12-31.08.15
6.00.0.00043 Kauffrau für Bürokommunikation AZ 1 01.09.12-31.08.15
6.00.0.00044 Fag. für Medien- und Informationsdienste AZ 1 01.09.12-31.08.15
6.00.0.00045 Fag. für Medien- und Informationsdienste AZ 1 01.09.12-31.08.15
6.00.0.00046 Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts) AZ 1 01.10.12-30.09.15
6.00.0.00047 Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts) AZ 1 01.10.12-30.09.15
6.00.0.00048 Soziale Dienste (Bachelor of Arts) AZ 1 01.10.12-30.09.15
6.00.0.00049 Diplom-Betriebswirt/in (Bachelor of Arts) AZ 1 01.10.12-30.09.15

16

Auszubildende 2013 bis 2016
6.00.0.00050 Verwaltungsfachangestellte/r AZ 1 01.09.13-31.08.16
6.00.0.00051 Verwaltungsfachangestellte/r AZ 1 23.08.13-31.08.15
6.00.0.00052 Verwaltungsfachangestellte/r AZ 1 01.09.13-31.08.16
6.00.0.00053 Verwaltungsfachangestellte/r AZ 1 01.09.13-31.08.16
6.00.0.00054 Verwaltungsfachangestellte/r AZ 1 01.09.13-31.08.16
6.00.0.00055 Verwaltungsfachangestellte/r AZ 1 01.09.13-31.08.16
6.00.0.00056 Verwaltungsfachangestellte/r AZ 1 01.09.13-31.08.16
6.00.0.00057 Verwaltungsfachangestellte/r AZ 1 01.09.13-31.08.16
6.00.0.00058 Public Management AZ 1 01.10.13-30.09.16
6.00.0.00059 Public Management AZ 1 01.10.13-30.09.16
6.00.0.00060 Public Management AZ 1 01.10.13-30.09.16
6.00.0.00061 Public Management AZ 1 01.10.13-30.09.16
6.00.0.00062 Soziale Dienste (Bachelor of Arts) AZ 1 01.10.13-30.09.16
6.00.0.00063 Kauffrau für Bürokommunikation AZ 1 01.09.13-31.08.16

14

Anwärter 2014
6.37.0.00011 Brandinspektorenanwärter A9gD 1 01.09.14-31.03.16
6.37.0.00012 Brandinspektorenanwärter A9gD 1 01.09.14-31.03.16
6.37.0.00013 Brandmeisteranwärter A7 1 01.03.14-28.02.15
6.37.0.00014 Brandmeisteranwärter A7 1 01.03.14-28.02.15
6.37.0.00015 Brandmeisteranwärter A7 1 01.03.14-28.02.15
6.37.0.00016 Brandmeisteranwärter A7 1 01.03.14-28.02.15

6

Gesamt 36

Besondere Abschnitte

Auszubildende 2012 bis 2015
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